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B E S C H L U S S

zur Drucksache Nr. 1080/18
der Sitzung des Stadtrates vom 05.09.2018

Flächennutzungsplan – Änderung Nr. 30 
für den Bereich Dittelstedt „Rudolstädter 
Straße – Caravan- und Campingplatz“ – 
Abwägungs- und Feststellungsbeschluss

Genaue Fassung:

01 Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange zur Flächennutzungsplan-
Änderung Nr. 30 für den Bereich Dittelstedt „Rudol-
städter Straße – Caravan- und Campingplatz“ 
eingegangenen Stellungnahmen wird beschlossen. 
Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 
4) ist Bestandteil des Beschlusses.

02 Die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 30 für den 
Bereich Dittelstedt „Rudolstädter Straße – Caravan- 
und Campingplatz“ in der Fassung vom 23.05.2018 
(Anlage 2) wird beschlossen. Die Begründung inklu-
sive Umweltbericht (Anlage 3) wird gebilligt.

* * *

Die von der Landeshauptstadt Erfurt am 05.09.2018, 
Beschluss-Nr.: 1080/18, beschlossene Flächennutzungs-
plan-Änderung Nr. 30 für den Dittelstedt „Rudolstädter 
Straße – Caravan- und Campingplatz“ wurde gemäß § 6 
Abs. 1 BauGB in der Neufassung des Baugesetzbuches 
vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) durch das Thüringer Lan-
desverwaltungsamt mit Bescheid vom 05.11.2018, Az.: 
310-4621-7669/2018-16051000-FNP-Erfurt 30.Ä geneh-
migt.

sung vom 25.06.2018 (Anlage 3) als Satzung.

* * *
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt.

Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann die Satzung, die zusammenfassende 
Erklärung und die den Festsetzungen zu Grunde liegen-
den Vorschriften wie DIN-Normen o. ä. im Bauinforma-
tionsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, Warsbergstraße 
1, Erdgeschoss, innerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB 
eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder 
aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Mangel 
des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn 
sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungs-
vorgangs begründen soll, ist darzulegen. § 215 Abs. 1 Satz 
1 BauGB gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-

chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.
Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 20.12.2018

gez. i.v. Linnert
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Zur Drucksachen-Nr. 1327/18  

Hiermit wird die Genehmigung der Flächennutzungs-
plan-Änderung Nr. 30 für den Bereich Dittelstedt „Ru-
dolstädter Straße – Caravan- und Campingplatz“ gemäß 
§ 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
der ortsüblichen Bekanntmachung wird die Flächennut-
zungsplan-Änderung Nr. 30 für den Bereich Dittelstedt, 
„Rudolstädter Straße - Caravan- und Campingplatz“ 
gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam.

Jedermann kann die Flächennutzungsplan-Änderung 
Nr. 30 einschließlich Begründung inklusive Umweltbe-
richt und zusammenfassender Erklärung und die den 
Darstellungen zu Grunde liegenden Vorschriften wie 
DIN-Normen o. ä. im Bauinformationsbüro der Stadt-
verwaltung Erfurt Warsbergstraße 1, Erdgeschoss, in-
nerhalb der Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag:, 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mangel des Abwägungs-
vorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschrif-
ten oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen.

Die Skizze stellt die ungefähre Lage des Änderungsbe-
reiches dar und dient nur zur allgemeinen Information.

ausgefertigt: Erfurt, den 19.12.2018

i.V. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister  
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1 Einleitung 

1.1 Grundlagen 

Die Stadt Erfurt verfügt über einen Flächennutzungsplan (FNP), wirksam mit Bekanntma-
chung vom 27.05.2006 im Amtsblatt Nr. 11/2006, neu bekannt gemacht am 14.07.2017 im 
Amtsblatt Nr. 12/2017 einschließlich aller bis zum Stand der Erfassung vom 24.03.2017 
wirksam gewordenen Änderungen und Berichtigungen. 

Der FNP stellt als sogenannter vorbereitender Bauleitplan die generellen räumlichen Pla-
nungs- und Entwicklungsziele der Stadt Erfurt dar, indem er die geplante Art der Boden-
nutzung für das gesamte Gemeindegebiet nach deren voraussehbaren Bedürfnissen in den 
Grundzügen aufzeigt. Aufgrund verschiedener Entwicklungen und Projekte ist der FNP ent-
sprechend planerischer Erfordernisse zu ändern. Die Bearbeitung des FNP der Stadt Erfurt 
erfolgt immer im Maßstab 1:10.000. Die Inhalte der Planzeichnung sind somit grundsätz-
lich nicht parzellenscharf ablesbar. 

Für die Stadt Erfurt selbst und für Behörden ist der FNP bindend. Der FNP entfaltet in der 
Regel keine unmittelbaren rechtlichen Wirkungen. Der FNP stellt jedoch eine wichtige 
Grundlage für die Aufstellung von Bebauungsplänen dar. Diese konkretisieren in Teilberei-
chen der Stadt die städtebauliche Entwicklung mit rechtsverbindlichen Festsetzungen. 

1.2 Verfahren 

Dem Verfahren zu dieser FNP-Änderung liegt das Baugesetzbuch in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) zugrunde. 

Mit dem Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss Nr. 1485/15 vom 02.03.2016 (veröffent-
licht im Amtsblatt Nr. 5 vom 01.04.2016) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan DIT673 
„Caravan- und Campingplatz Dittelstedt“ und mit dem Beschluss über die Änderung des 
Aufstellungsbeschlusses, Vorentwurf und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum vor-
habenbezogenen Bebauungsplan DIT673 „Caravan- und Campingplatz Erfurt-Dittelstedt“ 
Nr. 1436/16 vom 16.11.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 21 vom 30.12.2016) wurde 
die vorliegende Änderung des FNP vom Stadtrat eingeleitet. Die FNP-Änderung erfolgt im 
Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB. 

Die FNP-Änderung erfolgt im vollen Verfahren nach § 2 BauGB. Auf eine frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB wurde verzichtet, da die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung durch die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum vorgenann-
ten vorhabenbezogenen Bebauungsplan bereits hinreichend bekannt sind.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
DIT673 „Caravan- und Campingplatz Erfurt-Dittelstedt“ gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte 
vom 09.01.2017 bis 10.02.2017, bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 21 vom 30.12.2016. 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden zum Vorentwurf der 
FNP-Änderung mit Schreiben vom 05.05.2017 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und 
beteiligt sowie zur Äußerung zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert. 

Der Stadtrat Erfurt hat den Entwurf der FNP-Änderung mit Begründung gebilligt und die 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen (Nr. 1803/17 vom 07.03.2018). 
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Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sind gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB im Amtsblatt der 
Landeshauptstadt Erfurt Nr. 05/2018 vom 23.03.2018 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Der Entwurf der FNP-Änderung, dessen Begründung inklusive Umweltbericht sowie die 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 1 BauGB in der Zeit  03.04.2018 bis zum 04.05.2018 öffentlich ausgelegen. Die 
von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind zum 
Entwurf der FNP-Änderung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 23.03.2018 zur Stel-
lungnahme aufgefordert worden.  

Im nächsten Verfahrensschritt soll, nach Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen und 
dem Beschluss der Abwägung, die FNP-Änderung gemäß § 6 Abs. 1 BauGB der Rechtsauf-
sichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden.  

Nach Erteilung der Genehmigung wird die FNP-Änderung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB mit orts-
üblicher Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Erfurt wirksam. 

2 Allgemeine Begründung 

2.1 Planungsanlass und -erfordernis 

Planungsanlass für die vorliegende FNP- Änderung ist das städtebauliche Entwicklungs-
ziel, ein Angebot an komfortablen Camping- und Caravanstellplätzen für den Städtetou-
rismus in der Stadt Erfurt zu etablieren. 

Der wachsende Bekanntheitsgrad der Stadt Erfurt erzeugt ein stetig steigendes touristi-
sches Interesse und damit verbunden auch eine ansteigende Nachfrage auf dem Übernach-
tungssektor. Die Tourismusbranche ist nicht nur imageverbessernd und einkommenswirk-
sam, sondern schafft auch Arbeitsplätze und sichert Beschäftigung.1  

Die Verfügbarkeit von attraktiven Camping- und Caravanstellplätzen stellt für die Stadt 
Erfurt einen wichtigen Tourismusfaktor dar. Erfurt ist ein bedeutendes und beliebtes Ziel 
für Städtetouristen, so u. a. auch für Caravanreisende. Auch im Zusammenhang mit touris-
tischen Großereignissen, wie z. B. Messen, Ausstellungen und Konzerten ist eine dement-
sprechende Nachfrage zu verzeichnen. 

In den letzten Jahren war in Deutschland insgesamt ein Anstieg des Reisemobilbestandes 
zu verzeichnen2. Das Reisen mit einem Caravan oder Wohnwagen erfährt also eine zuneh-
mende Beliebtheit. Es ist zu einem wesentlichen Bestandteil der Erholungsmöglichkeiten 
der Bevölkerung geworden. Als Trend wird dabei von einem wachsenden Anspruch an die 
Ausstattung von Camping- und Caravanstellplätzen mit attraktiven Serviceleistungen aus-
gegangen3.  

Die Stadt Erfurt hat in Bezug auf den Camping- und Caravantourismus momentan ein sehr 
geringes Angebot. Das vorhandene Angebot entspricht in keiner Weise einer für die Lan-
deshauptstadt angemessenen Quantität und Qualität. Die Nachfragesteigerung der letz-
ten Jahre kann in Erfurt nicht mit den vorhandenen Stellplätzen auch nur im Ansatz be-

                                                             
1 Broschüre der Erfurter Tourismus und Marketing GmbH „Tourismus in Erfurt – bedeutender Wirtschaftszweig 
und lohnendes Geschäft“ 
2 Mitteilung des Kraftfahrt-Bundesamtes zur Fahrzeugstatistik „Mobiles Wohnen weiterhin im Aufwind“, 2013 
3 Studie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie „Der Campingmarkt in Deutschland“, 2010 
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dient werden. Allerdings ist nicht bekannt, wieviel Prozent der in Erfurt ankommenden 
Besucher mit Zelt oder Caravan anreisen und aufgrund des fehlenden Angebotes auf ande-
re, außerhalb Erfurts vorhandene Camping- und Caravanplätze ausweichen müssen. 

Bei der Nachfrage an Camping- und Caravanstellplätzen, somit auch bei der Angebots-
schaffung, ist grundsätzlich von verschiedenen Zielgruppen auszugehen. So muss zum ei-
nen die Zielgruppe der Städtetouristen, die hier mit dieser Planung bedacht werden, Be-
achtung finden, zum anderen aber auch die Zielgruppe der Erholungssuchenden, die v. a. 
den Landschaft- und Freizeitbezug suchen und die Naturnähe bevorzugen, ihre Berechti-
gung finden. Für beide genannten Zielgruppen wird ein entsprechendes Angebot in der 
Stadt Erfurt angestrebt.  

So wird dementsprechend auch für die Zielgruppe der Städtetouristen seit Jahren auf ein 
differenziertes Angebot an Camping- und Caravanstellplätzen hingearbeitet. Hierbei sind 
zwei Segmente mit verschiedenen infrastrukturellen Anforderungen zu unterscheiden. 
Zum einen sind dies Transitplätze ohne caravanspezifische technische Ausstattung bzw. 
mit einer technischen Minimalausstattung (Ent- und Versorgungsstation), welche auf dem 
Stellplatz als Übernachtungsplätze markiert werden. Zum anderen sind dies komfortable 
Caravanplätze in attraktiver Lage, großzügiger Stellplatzparzellierung, umfassender tech-
nischer Ausstattung, Ansprechpartner vor Ort und komfortablen touristischen Zusatzange-
boten.  

In der Stadt Erfurt werden bisher in geringer Anzahl Stellplätze für Caravans auf Parkplät-
zen (sogenannte Transitplätze) angeboten. Diese befinden sich teilweise am Rand der In-
nenstadt (Standorte Eichenstraße und Juri-Gagarin-Ring) und teilweise an Hauptzufahrt-
straßen der Stadt (Standorte Thüringenhalle, Messe, Urbicher Kreuz). Ein privater Caravan-
stellplatz mit zusätzlichem Serviceangebot, jedoch geringer Kapazität, besteht am Rotten-
bacher Weg/ Kranichfelder Straße. 

Für die Zielgruppe der Erholungssuchenden, für die v. a. der Landschaft- und Freizeitbezug 
und die Naturnähe von Bedeutung sind, befindet sich aktuell die FNP-Änderung Nr. 15 
„Naherholungsgebiet Nordstrand“ in Bearbeitung, welche die Voraussetzungen für ein ent-
sprechendes Angebot im Naherholungsgebiet Nordstrand schaffen soll. 

Anhand der geschilderten Situation in der Landeshauptstadt Erfurt wird deutlich, dass 
demnach das dringende Erfordernis für die Schaffung eines hochwertigen Standplatzes für 
den Caravan- und Campingtourismus besteht, auch vor dem Hintergrund der stetigen 
Nachfragesteigerung. Die nur vereinzelt bestehenden Caravanstellplätze werden zur De-
ckung der bestehenden und absehbaren Nachfrage durch Städtetouristen und Tagesgäste 
nicht ausreichend eingeschätzt. Städtetouristen müssen aktuell auf andere Plätze in Thü-
ringen verwiesen werden. 

Dementsprechend wird an der Standortsuche für Camping- und Caravanstellplätze schon 
seit langem intensiv gearbeitet. Bei den hierbei umfassend durchgeführten Standortunter-
suchungen wurden und werden entsprechende Standortkriterien herangezogen, die die 
Basis für die Eignungsprüfung eines jeden angedachten Standortes darstellen. Hierzu ge-
hören im Einzelnen eine günstige Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit des Standortes, 
geringe Distanz zur Innen- bzw. Altstadt, gute ÖPNV-Anbindung, vorhandene technische 
Infrastruktur, Einkaufsmöglichkeiten im näheren Umfeld, ein sicherer, abgeschirmter Platz 
sowie eine hohe Attraktivität des Standortes.  
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Trotz intensiver Bemühungen, die Entwicklung eines qualitätvollen Camping- und Cara-
vanstellplatzes voranzutreiben, blieb dies bisher ohne Erfolg. Die im Ergebnis als grund-
sätzlich geeignet eingeschätzten Standorte konnten aufgrund diverser Gründe nicht wei-
ter verfolgt werden. Dies lag zum einen in der vorrangigen Berücksichtigung anderer städ-
tebaulicher Entwicklungsziele, wie z. B. von neuen Wohn- und Gewerbenutzungen, bedeu-
tenden Freizeit- und Kulturangeboten sowie Freiraumentwicklungen, zum anderen in der 
mangelnden Flächenverfügbarkeit grundsätzlich geeigneter Standorte und damit dem Feh-
len einer grundsätzlichen Umsetzbarkeit. Dabei war hauptsächlich festzustellen, dass der 
erforderliche Flächenbedarf für einen qualifizierten Camping- und Caravanstellplatz viel-
fach in Konkurrenz zu anderen einträglicheren Flächennutzungen steht. 

Die letzte Entscheidung für die Entwicklung eines Caravanstellplatzes ist im Jahr 2009 ge-
troffen worden. Nach langwierigen Abstimmungen und Untersuchungen hat man sich ent-
schieden, einen sog. Reisemobilhafen am Standort des Festplatzes am Südpark zu initiie-
ren. Dieser Standort fand eine breite Zustimmung, das entsprechende Bauleitplanverfah-
ren wurde begonnen. Im weiteren Verlauf hat hierzu auch ein Interessenbekundungsver-
fahren für die Betreibung dieses Stellplatzes stattgefunden, welches jedoch ohne Ergebnis 
geblieben ist.  

Dieser Standort stand aufgrund anderer Entwicklungen und Flächennutzungen im Bereich 
der heutigen Multifunktionsarena nicht mehr zur Verfügung. Ungeachtet dessen wird sei-
tens der Stadtverwaltung weiterhin intensiv an der Standortfindung für einen hochwerti-
gen Camping- und Caravanstellplatz gearbeitet, da dessen Entwicklung eine hohe Priorität 
besitzt.  

Nunmehr gibt es aktuell einen Investor, der bereit und in der Lage ist, einen solchen Cam-
ping- und Caravanstellplatz zu entwickeln und somit einen Teilbeitrag zur Umsetzung der 
beschriebenen Zielstellung der Landeshauptstadt Erfurt zu leisten. 

Dementsprechend liegt als Grundlage der vorliegenden FNP-Änderung der Antrag eines 
Vorhabenträgers auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens nach 
§12 BauGB zur Errichtung eines Caravan- und Campingplatzes in Erfurt-Dittelstedt vor. 
Diesem Antrag wurde durch den Stadtrat zugestimmt. Mit dem Einleitungs- und Aufstel-
lungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wurde auch der Auftrag zur Ände-
rung des wirksamen FNP im Parallelverfahren nach §8 Abs.3 BauGB beschlossen. 

Ein Planungserfordernis zur vorliegenden Änderung des FNP resultiert somit aus dem v. g. 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan DIT673 „Caravan- und Campingplatz Erfurt-Dittel-
stedt“. Die in diesem Bebauungsplan vorgesehene Art der Nutzung entspricht nicht den 
Darstellungen des wirksamen FNP. Damit wird gegen das Entwicklungsgebot gemäß §8 
Abs.2 BauGB verstoßen. Der Bebauungsplan kann nicht aus dem wirksamen FNP entwickelt 
werden. 

Nach den Angaben des Vorhabenträgers soll der „Caravan- und Campingplatz Erfurt-Dittel-
stedt“ entsprechend der Vorgaben des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) und des Bun-
desverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD) einer 4-Sterne-Klassifizierung 
entsprechen. Der Caravan- und Campingplatz soll dabei durch eine Bepflanzung mit einer 
Vielzahl von Bäumen und Sträuchern in den Landschaftsraum eingebunden werden. 
Hauptzielgruppe stellen hier Städtetouristen dar, die ein hochwertiges Angebot im Hin-
blick auf Komfort und Service vorfinden sollen. Der Caravan- und Campingplatz soll als 
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ganzjährig betriebene Anlage initiiert werden, jedoch nicht dem Dauercamping zur Verfü-
gung stehen.  

2.2 Ziele und Zwecke der Planung  

Grundlegendes Ziel der FNP-Änderung ist die Erweiterung des Angebotes an Beherber-
gungsmöglichkeiten für den Camping- und Caravantourismus in der Stadt Erfurt. Für den 
Camping- und Caravantourismus soll ein Standort angeboten werden, der mit optimalen 
Übernachtungsbedingungen auf die Bedürfnisse nationaler und internationaler Städtetou-
risten ausgerichtet ist und somit einen Zuwachs an Gästen für unsere Stadt gewährleistet. 

Diesbezüglich ist es Ziel, das langjährig untergenutzte Areal im Sinne einer nachhaltigen 
Siedlungsentwicklung zu revitalisieren und dieser neuen Nutzung zuzuführen sowie als 
räumlichen Übergang vom Dorf in den Landschaftsraum einzubinden. Neben einer bauli-
chen Abrundung des Ortsbildes der Ortsteiles Dittelstedt soll der geplante Caravan- und 
Campingplatz durch seine Bepflanzung u. a. auch zu einer Aufwertung des Landschaftsbil-
des entsprechend der Zielstellung des Landschaftsplanes der Stadt Erfurt beitragen. 

Hiermit verbunden werden im Einzelnen die folgenden Planungsziele angestrebt: 

• Errichtung eines qualitativ hochwertigen Caravan- und Campingplatzes mit Stell-
plätzen für Caravans und Wohnmobile sowie einer Zeltwiese und weiterer Ferien-
hütten  

• flächen- und ressourcenschonende Revitalisierung einer langjährig untergenutzten 
Fläche im Sinne des Vermeidungsgebotes gemäß §1a Abs.2 und 3 BauGB 

• Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung eines Cara-
van- und Campingplatzes  

• Einbindung des Caravan- und Campingplatzes in den umgebenden Siedlungs- und 
Landschaftsraum 

• Konfliktvermeidung bzw. -minimierung bzgl. Emissionen und Immissionen 

Zweck der FNP-Änderung ist eine mit den vorgenannten Planungszielen übereinstimmen-
de geordnete städtebauliche Entwicklung des Plangebietes. Sie dient der Etablierung von 
Erholungsflächen für die Besucher und Touristen Erfurts. Auf der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bebauungsplan 
DIT673 „Caravan- und Campingplatz Erfurt-Dittelstedt“ geschaffen. Damit können die 
städtebaulichen Entwicklungsziele im Rahmen des Bebauungsplanes konkretisiert und das 
Baurecht geregelt werden.  

2.3 Plangebiet  

Lage 

Das Plangebiet der FNP-Änderung befindet sich im östlichen Stadtgebiet von Erfurt im 
Ortsteil Dittelstedt und umfasst ca. 1,5 ha.  
Das Plangebiet ist durch seine Nähe zur Innen- bzw. Altstadt und somit auch zu wichtigen 
touristischen Zielen gekennzeichnet. Hier beträgt z. B. die mittlere Entfernung (Luftlinie) 
zum Stadtzentrum/ Anger ca. 2,5 km, zum Domplatz 3,2 km.  

Umgrenzt wird das Plangebiet durch: 

• landwirtschaftliche Flächen im Norden, abgegrenzt durch einen Feldweg, 
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• landwirtschaftliche Flächen, u. a. auch einen Wirtschaftshof und Gewächshäuser im 
Osten,  

• straßenbegleitende Einfamilienhausbebauung im Süden,  
• Lager- und Abstellflächen im Westen, ebenfalls abgegrenzt durch einen Feldweg. 

Maßgeblich für den Änderungsbereich ist die Planzeichnung zur Änderung.  

Beschreibung  

Das Plangebiet erstreckt sich nördlich der Rudolstädter Straße, hinter einer im Bestand 
vorhandenen straßenbegleitenden Einfamilienhausbebauung. Dabei handelt es sich um 
eine langjährig untergenutzte, teilweise durch Erd- und Schuttablagerungen bzw. Recyc-
lingmaterialien geprägte Fläche, genutzt durch die derzeit ansässige Firma für Land-
schaftsbau. Im südlichen Teilbereich des Plangebietes steht eine Scheune, welche entspre-
chend dem vorliegenden Konzept integriert und mitgenutzt werden soll. Die weiteren un-
genutzten Flächen stellen sich als Wiesenfläche dar. 

Das Plangebiet ist bereits langjährig einer Nutzung für die Erwerbslandwirtschaft bzw. den 
Gartenbau entzogen. Die Flächen wieder einer landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen 
ist bis zum heutigen Zeitpunkt nicht umsetzbar gewesen.  

Planungsumfeld 

Das Umfeld des Plangebietes ist im nördlichen Bereich durch weitere landwirtschaftliche 
Flächen geprägt. Östlich des Plangebietes befinden sich ebenfalls landwirtschaftliche Flä-
chen sowie Gewächshausanlagen. Weiter westlich anschließend befindet sich ein über-
wiegend durch freistehende Einfamilien- und Doppelhäuser geprägter Teilbereich der Dit-
telstedter Ortslage. Südlich des Plangebietes schließt sich eine straßenbegleitende Einfa-
milienhausbebauung sowie weiterführend eine Mischung von Wohn-, Gewerbe- und Land-
wirtschaftsgebäuden (Hallen) sowie Gewächshausanlagen an. Westlich befinden sich La-

Abbildung 1 – Schemakarte zur Lage im Stadtgebiet 
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ger- und Abstellflächen sowie weitere landwirtschaftliche Flächen sowie westlich der Ei-
senberger Straße mit dem Einkaufszentrum TEC eine großflächige Einzelhandelseinrich-
tung. 

Erschließung und Infrastruktur  

Das Plangebiet befindet sich in verkehrsgünstiger Lage hinsichtlich der Erreichbarkeit von 
Bundesautobahn und Ostumfahrung. Die verkehrstechnische Anbindung des Plangebietes 
für den überörtlichen und örtlichen Verkehr erfolgt weiter über die Rudolstädter Straße. 

Für das Plangebiet besteht eine direkte Anbindung an den öffentlichen Personennahver-
kehr, die Haltestelle „Linde“ der Buslinie 60 (Stadtgebiet) und der Buslinie 155 (Stadtge-
biet und Regionalverkehr) befinden sich in unmittelbarer Nähe an der Rudolstädter Straße. 
Die Linie 60 bedient Dittelstedt im 30-Minuten-Takt.  

Eine fußläufige Erreichbarkeit sowie eine Erreichbarkeit mi dem Fahrrad ist vom Plange-
biet in die Innenstadt bzw. zum Einkaufszentrum TEC über die Rudolstädter Straße gege-
ben.  

Medien des öffentlichen Ver- und Entsorgungssystemes befinden sich im angrenzenden 
öffentlichen Straßennetz. Die prinzipielle Möglichkeit zum Anschluss des Plangebietes ist 
(insbesondere bzgl. der abwassertechnischen Erschließung) im weiteren Planverfahren zu 
klären. 

Zusammenfassende Lagebeschreibung und -bewertung 

Das vorliegende Plangebiet in Erfurt-Dittelstedt weist alle für einen Camping- und Cara-
vanplatz mit der Zielgruppe Städte- und Tagestouristen relevanten Flächenmerkmale 
(s. Bewertungskriterien unter Punkt 2.1und Punkt 2.4) auf. Das Plangebiet verfügt über: 

Abbildung 2 – Luftbild M 1:5.000, Quelle: Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Stand: 10.05.2016 
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• eine innenstadt- und altstadtnahe Lage mit guten Erreichbarkeiten touristischer 
Ziele  

• eine verkehrsgünstige Lage hinsichtlich der Erreichbarkeit von Bundesautobahn 
und Ostumfahrung 

• eine direkte Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und Bedienung im 
30-Minuten-Takt 

• Anschlussmöglichkeiten an die technische Infrastruktur 
• allumfassende Einkaufsmöglichkeiten sowie gastronomische Einrichtungen im nä-

heren Umfeld (u. a. Einkaufszentrum TEC) 
• eine ruhige und sichere Umgebung 

Der mit dieser Planung vorgelegte Standort erfüllt alle relevanten Bewertungskriterien und 
damit Anforderungen im Hinblick auf die Errichtung eines Camping- und Caravanstellplat-
zes, die seitens der Stadt bisher im Rahmen der Standortuntersuchungen ihre Anwendung 
fanden. 

2.4 Planungsalternativen 

Wie bereits unter Punkt 2.1. beschrieben geht dieser Planung im Ortsteil Dittelstedt ein 
jahrelanger Planungsprozess voran. Trotz umfassender Standortuntersuchungen und in-
tensiver Bemühungen zur Entwicklung eines qualitätvollen Camping- und Caravanstell-
platzes ist es bis zum heutigen Tag nicht gelungen, hier ein entsprechendes Angebot zur 
Deckung des vorhandenen Bedarfes der verschiedenen Zielgruppen zu schaffen bzw. einen 
privaten Investor zu finden. 

Neben der seitens der Stadt erfolgten Standortsuche sind im Vorfeld zur vorliegenden Pla-
nung auch vom Vorhabenträger Standortalternativen u.a. in Dittelstedt, im Bereich des 
Hauptfriedhofes, im Gebiet Am Tonberg, im Bereich der Suhle Quelle geprüft worden, die 
jedoch aus diversen Gründen, wie keine Eignung, keine Flächenverfügbarkeiten, anderwei-
tige Planungsabsichten/ -ziele etc., nicht zum Tragen gekommen sind.  

Die bisherigen, zu verschiedenen Zeitpunkten erfolgten Standortuntersuchungen im 
Stadtgebiet von Erfurt (zwischen 2004 und 2017) werden demensprechend im Anhang der 
Begründung in einer Übersichtskarte und einer tabellarischen Auflistung und Bewertung 
ergänzend aufgezeigt. Bei der Eignungsbetrachtung der einzelnen Standorte wurden die 
Vorzüge und Nachteile gegeneinander abgewogen. Die Ergebnisse wurden dem Stadtrat 
teilweise zur Kenntnis gegeben.  

Wie bereits unter Punkt 2.1 angeführt, wurden für die Eignungseinschätzung der diversen 
Standorte entsprechende Standortkriterien herangezogen, die die Basis für die Eignungs-
prüfung eines jeden angedachten Standortes darstellen. 

Unter Beachtung der Wünsche und Aktivitäten der Reisenden wie günstige Verkehrsanbin-
dung und Erreichbarkeit des Standortes, gute ÖPNV Anbindung, Einkaufsmöglichkeiten im 
näheren Umfeld, geringe Distanz zur Innen- und Altstadt, vorhandene technische Infra-
struktur, ein sicherer, abgeschirmter Platz, Kontrollwirkung durch angrenzende Bebauung, 
hohe Attraktivität des Standortes wurden für die Standortuntersuchung folgende Bewer-
tungskriterien definiert: 
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Verkehrstechnische 
Erschließung 

– Nähe zum Hauptstraßennetz 
– ÖPNV Anbindung 
– Fußläufige Erreichbarkeit zum Stadtzentrum  
– Kurze Wege im Fußgänger- und Radverkehr zu möglichen Zielen 

Wirtschaftlichkeit/ 
Realisierbarkeit 

– Verfügbarkeit des benötigten Grundstückes 
– Investitionskosten  
– Kosten für Grunderwerb oder Pacht 

Touristische Bewer-
tung/ Erholung 

– Touristische Bewertung 
– Nähe zu den Sehenswürdigkeiten, gastronomischen / kulturellen 

Einrichtungen 
– Touristisch attraktive Lage 
– Sicherer abgeschirmter Platz 
– Erholung 
– Touristisch attraktive Lage, anspruchsvolles Umfeld 
– Nachtruhige Lage 
– Freifläche mit Erholungsfunktion, gute Freizeitangebote 

Siedlungsstruktur/ 
Stadtstruktur/ Infra-
struktur 

– Siedlungsstruktur / Stadtstruktur 
– Funktional / gestalterisch nachvollziehbare Abgrenzung des 

Standortes 
– Bedeutsamkeit im Stadtgrundriss (Erhalt- und Schutz der histori-

schen Innenstadtbereiche, Wohnfunktion), ortsbildprägende Be-
deutung 

– Umweltverträglichkeit  
– Beeinträchtigung angrenzender Nutzungen 
– Vermeidung von Nutzungskonflikten 
– Infrastruktur 
– Nähe zu Versorgungseinrichtungen  
– Technische Infrastruktur 
– Entwässerung – abwassertechnische Erschließung 

Die Standorte wurden anhand der o.g. Bewertungskriterien geprüft. Speziell die Aspekte 
des Naturschutzrechts in der Vorphase der Planung wurden nur soweit betrachtet, ob bei 
einer allgemeinen Prüfung die Belange betroffen waren.  

Bestanden Zweifel an der grundsätzlichen Eignung eines Standortes, wurde dieser nicht 
weiter verfolgt. Da das seit 2004 erarbeitetet Material sehr umfangreich ist, wurden in der 
im Anhang beigefügten Tabelle die untersuchten Standorte aufgelistet und die wesentli-
chen Gunstfaktoren und Probleme dargelegt.  

Im Ergebnis dieser umfassenden Standortuntersuchungen im Stadtgebiet von Erfurt bleibt 
festzuhalten, dass für die jeweiligen Favoriten keine Betreiber gefunden werden konnten.  

Insofern ist festzustellen, dass für einen innenstadtnahen Caravanplatz in der Stadt Erfurt 
die Angebotsplanung allein über den FNP nicht zum Erfolg führt.  
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Schlussfolgerung 

Wie unter Punkt 2.3.bereits dargelegt, erfüllt der mit dieser Planung vorgelegte Standort 
erfüllt alle relevanten Bewertungskriterien und damit Anforderungen im Hinblick auf die 
Errichtung eines Camping- und Caravanstellplatzes, die seitens der Stadt bisher im Rah-
men der Standortuntersuchungen ihre Anwendung fanden. Neben dieser grundsätzlichen 
Eignung des Standortes steht bei der geplanten Entwicklung die flächen- und ressourcen-
schonende Revitalisierung einer langjährig untergenutzten Fläche im Sinne einer nachhal-
tigen Sied-lungsentwicklung im Vordergrund. Eine Neuinanspruchnahme von bisher un-
versiegelten Flächen erfolgt hier dementsprechend nicht, sodass grundsätzlich das im §1a 
Abs.2 und 3 BauGB verankerte Vermeidungsgebot entsprechende Berücksichtigung findet. 

2.5 Betroffene Inhalte des wirksamen FNP  

Die FNP-Änderung konzentriert sich auf den Bereich der im wirksamen FNP enthaltenen 
(maßgeblich ist das Plangebiet):  

• Gemischten Bauflächen (gemäß §5 Abs.2 Nr.1 BauGB i. V. m. §1 Abs.1 Nr.2 BauNVO) 
• Flächen für den Gartenbau (gemäß §5 Abs.2 Nr.9 BauGB) 

Das Plangebiet ist im wirksamen FNP im südlichen Bereich bereits als gemischte Baufläche 
dargestellt und somit für eine bauliche Nutzung vorgesehen. Die für den Camping- und 
Caravanstellplatz geplanten baulichen Anlagen, wie z. B. ein Rezeptions- und Sanitärge-
bäude, die Betreiberwohnung und andere Versorgungseinrichtungen sollen vorrangig im 
südlichen Bereich des Plangebietes errichtet werden bzw. in dort bereits vorhandene bau-
liche Strukturen integriert werden (Scheune).  

Der nördliche Bereich des Plangebietes ist im wirksamen FNP bisher als Fläche für den Gar-
tenbau dargestellt. Der diesem Bereich ursprünglich zuzuordnende Bodenwert wurde 
durch die langjährige, durch Erd- und Schuttablagerungen bzw. Recyclingmaterialien ge-
prägte Nutzung bereits beeinträchtigt.  

Der Erläuterungsbericht zum wirksamen FNP führt unter anderem aus:  

Punkt 3.2.1 Entwicklung der Bauflächen 
„Einbindung in die Region: Die bauliche Entwicklung Erfurts passt sich der Entwicklung 
des Verkehrsnetzes und der Siedlungsflächen im Umland an. Wichtigste bestimmende 
Größen sind dabei der entstehende geschlossene Erfurter Ring aus leistungsfähigen Bun-
desautobahnen (A), Bundesstraßen (B) und Landesstraßen (L) um die Stadt (A4 - A71-
Ostumfahrung - B7- Autobahnzubringer Eichelborn) sowie das Güterverkehrszentrum 
(GVZ). Hauptsächlich an den Radialen vom Stadtzentrum zu diesem Ring vollzieht sich die 
bauliche Entwicklung Erfurts. (…)  

„Ortschaften: Der größte Teil der Ortschaften Erfurts liegt außerhalb der v. g. Entwicklungs-
achsen im Stadtrandbereich. Sie sollen ihre Solitärstellung beibehalten.“  

Punkt 3.2.2 Entwicklung der Freiflächen 
„(…) Um wertvolle Böden des Stadtgebietes als Produktionsfaktor zu sichern, die Eigenart 
der historischen Kulturlandschaft zu erhalten, die Siedlungsbereiche zu gliedern und die 
stadtklimatisch bedeutsamen Bereiche zu schützen, sind diese Flächen zu erhalten. Sie 
sind deshalb zum größten Teil als Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für den Garten-
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bau dargestellt. (…) Wichtige, zusammenhängend zu erhaltende agrarisch genutzte Berei-
che sind: - Dittelstedt-Urbich-Büßleben, (…)“ 

Punkt 3.10.3 Freizeitinfrastruktur / Erholung 
Ausgangslage: „Mit zunehmender Freizeit (…), mit ständig neuen Trends auf dem Freizeit-
markt und mit zunehmendem Wohlstand wird die Nachfrage nach geeigneten Flächen und 
Anlagen für die Freizeitnutzung zunehmen. Infolge der hohen Mobilität der Bevölkerung 
bleibt die Nutzung derartiger Flächen und Anlagen nicht auf das Stadtterritorium be-
schränkt, sondern greift stark auf das Umland über. (…)“ 

Planungsziele: „‘Standorte für Großeinrichtungen der Freizeitinfrastruktur‘ sollen an vor-
handene Siedlungen und Infrastruktur angebunden werden. Von ihnen dürfen keine we-
sentlichen negativen Auswirkungen auf Natur, Landschaft und Raumstruktur, Stadt- und 
Dorfbild ausgehen. Ihre Verkehrserschließung soll andere Stadtteile und Erholungsgebiete 
nicht unangemessen belasten. (…) Die Stadt Erfurt als Zielort des Stadt-, Bildungs- und Kul-
turtourismus benötigt neben der bereits gut entwickelten Hotellerie vorrangig innerstadt-
nahe Stellplätze für Tagesgäste, die mit einem Wohnmobil (Caravan) reisen, mindestens 
einen attraktiven Campingplatz (…). Geeignete Flächen an der Haarbergstraße sowie im 
Raum Stotternehimer Seen (Campingplatz) sind durch Symbole kenntlich gemacht.“  

Zu diesem Punkt ist in Bezug auf die vorliegende 30. Änderung des FNP zu bemerken, dass 
die Eignungsräume für Freizeitinfrastruktureinrichtungen sich insbesondere auf die be-
nannten Großeinrichtungen der Freizeitinfrastruktur beziehen. Dies sind unter anderem 
Open Air Konzerte, lärm- und flächenintensive Freizeitnutzungen mit hohen Besucher- und 
Verkehrsaufkommen sowie ggf. erheblichen Umweltbelastungen. Der vorgenannte 

Abbildung 3 - Auszug Neubekanntmachung des Flächennutzungsplan der Stadt Erfurt vom 14.07.2017,  
Maßstab 1 : 25.000, Stand 24.03.2017 
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Punkt 3.10.3, der die Punkte Freizeitinfrastruktur/ Erholung adressiert, nimmt keinen Be-
zug auf einen Caravan- oder Campingplatz mit im Verhältnis geringerem Verkehrsauf-
kommen und anderen Umweltauswirkungen. 

Punkt 3.11 Flächen für die Landwirtschaft, für den Gartenbau und für Wald  
„Boden ist landwirtschaftliches Produktionsmittel. Unter anderem leitet sich daraus eine 
besondere Schutzwürdigkeit ab. Die hochwertigen Böden der Stadt Erfurt sollen für den 
Gemüse- und Zierpflanzenanbau, die Saatzucht und den Ackerbau erhalten und genutzt 
werden. Ziel ist die weitgehend flächendeckende Sicherung der Erwerbsgrundlagen von 
Landwirtschaft, Tierproduktion und Erwerbsgartenbau außerhalb des kompakt bebauten 
Stadtgebietes, da sie insgesamt einen wichtigen Wirtschaftszweig darstellen und ein prä-
gender gesellschaftlicher und kultureller Faktor sind. (…)“ 

Die im wirksamen FNP als Fläche für den Gartenbau dargestellten Flächen des Plangebie-
tes der vorliegenden 30. Änderung des FNP befinden sich im Übergangsbereich vom Ortsteil 
Dittelstedt zur freien Landschaft und werden bereits länger nicht mehr ackerbaulich ge-
nutzt, auch ist aufgrund der langjährigen Überformung des Bodens nicht mehr von einer 
Wiederaufnahme einer solchen Nutzung auszugehen (siehe Punkt 2.3 Plangebiet – Be-
schreibung). Da der FNP die Art der Bodennutzung in den Grundzügen im Maßstab 
1:10.000 darstellt, ist insbesondere im teils unscharfen Übergangsbereich von bebauten 
Bereichen zur freien Landschaft gegebenenfalls ein Beurteilungs- und Planungsspielraum 
hinsichtlich der Abgrenzung der Nutzungen im Einzelnen zu sehen. Die mit der 
30. Änderung gesetzten Planungsziele (siehe Punkt 2.2 Ziele und Zwecke der Planung) ste-
hen damit faktisch der in Punkt 3.11 des Erläuterungsberichts zum FNP beschriebenen 
Zielstellung nicht entgegen. 

Insgesamt folgt die vorliegende 30. Änderung des FNP der Grundkonzeption des wirksa-
men FNP. 

3 Planungsvorgaben 

3.1 Landesplanung 

Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP) 

Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) wurde das Landes-
entwicklungsprogramm Thüringen 2025 (LEP 2025) vom 15. Mai 2014 im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt (GVBl.) für den Freistaat Thüringen Nr. 6/2014 vom 4. Juli 2014 veröffent-
licht und ist am 5. Juli 2014 in Kraft getreten. 

In der darin enthaltenen Karte „Zentrale Orte und Infrastrukturen“ ist Erfurt als Oberzent-
rum und als Teil eines Entwicklungskorridores im Umfeld der A 4 dargestellt. Entsprechend 
der Karte „Raumstrukturgruppen und -typen“ gehört Erfurt zu dem als „Raum mit günstigen 
Entwicklungsvoraussetzungen“ eingestuften „Innerthüringer Zentralraum“. 

Es sind keine Vorgaben des wirksamen LEP im Hinblick auf die im Änderungsbereich ge-
plante Nutzungen zu nennen. 

3.2 Regionalplanung 

Das Plangebiet liegt in der Planungsregion Mittelthüringen. 
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Regionalplan Mittelthüringen 2011 (RPMT) 

Im Regionalplan Mittelthüringen (veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 31/2011, 
1. August 2011, erneut veröffentlicht im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 42/2012, 15. Oktober
2012) werden für das Plangebiet keine konkreten Raumnutzungen bestimmt. In der Raum-
nutzungskarte des Regionalplans ist das Plangebiet Siedlungsbereich im Bestand bzw. 
weiße Fläche. Unmittelbar nördlich des Plangebiets grenzt das Vorranggebiet „Landwirt-
schaftliche Bodennutzung LB-21 östlich und nördlich von Erfurt“ an, welches zu den tradi-
tionellen Anbaugebieten für den Gartenbau gehört. 

G 4.28  
In den Städten mit Bedeutung für den Kultur- und Bildungstourismus soll die touristische 
Infrastruktur insbesondere durch folgende Maßnahmen verbessert werden: 
(…) 

• die zukunftsfähige Entwicklung von Gastronomie und Beherbergung,
• die Erweiterung von vielfältigen und attraktiven Bildungs-, Kultur-, Unterhaltungs-,

Freizeit- und Sportangeboten.

3.3 Kommunale Planungen

3.3.1 Formelle Planungen 

Bebauungspläne 

Im Bereich des Geltungsbereiches der 30. Änderung des FNP befindet sich der Bebauungs-
plan DIT673 „Caravan- und Campingplatz-Dittelstedt“ in Aufstellung, um in seinem Gel-
tungsbereich neues Baurecht zu schaffen. 

Mit der 30. Änderung des FNP kann der Bebauungsplan dementsprechend parallel zum FNP 
gemäß § 8 Abs. 3 BauGB aufgestellt werden. 

3.3.2 Informelle Planungen 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept Erfurt 2020 

Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Erfurt 2020 (vom Stadtrat am 29. Oktober 2008 
bestätigt) werden allgemeine Ziele der Stadtentwicklung benannt.  

Insbesondere sind folgende relevante Aussagen im Hinblick auf die im Plangebiet vorgese-
henen Nutzungen zu nennen: 

Handlungsfeld „Wirtschaft, Arbeit, Handel“ – Ziele 
Mittelstandsförderung verstärken, ortsgebundene Unternehmen fördern 

Konzeptbaustein „Wirtschaft und Innovation“ – Leitsätze 
Der Tourismusstandort Erfurt – Der Bekanntheitsgrad des Reiseziels Erfurt hat sich in den 
vergangenen Jahren (…) mit weiter steigender Tendenz deutlich erhöht. International und 
national ausgerichtete Aktivitäten, die einerseits auf die Bedürfnisse der klassischen Ziel-
gruppe „50+“ sowie von Tagungsgästen zielen, zum anderen aber auch differenziert weite-
re Gäste in allen Altersgruppen mit und ohne Handicap ansprechen, sind weiter zu qualifi-
zieren. (…) 
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Konzeptbaustein „Zentrenfunktion, Stadtteile, Ortsteile“ – Leitsätze 
Tourismus mit verschiedenen Standbeinen aufbauen – Insbesondere die sorgfältig sanierte 
historische Innenstadt von Erfurt mit ihren markanten Gebäudeensembles und ihren viel-
fältigen kulturellen Angeboten wird in wachsendem Maße als Ziel des Kultur- und Städte-
tourismus genutzt. Davon legen steigende Besucher- und Übernachtungszahlen ein bered-
tes Zeugnis ab. Dieser Trend soll weiter ausgebaut werden. (…)  

Das in der Fassung vom 29. Oktober 2008 vorliegende Integrierte Stadtentwicklungskon-
zept Erfurt wird mit Beschluss des Stadtrates vom 3. September 2014 derzeit fortgeschrie-
ben. 

3.4 Fachplanungen 

Landschaftsplan 1997 

Der Landschaftsplan vom November 1997 ist in den wirksamen FNP eingeflossen. Der 
Landschaftsplan beinhaltet im Bereich der FNP-Änderung folgende Ausweisungen:  

• entlang der Rudolstädter Straße Industrie- und Gewerbegebiet und nördlich daran 
angrenzend Flächen für Ver- und Entsorgung,  

• im nördlichen Teil des Änderungsbereiches landwirtschaftliche Fläche, 
• im Übergang zur landwirtschaftlichen Fläche als Planung ein streifenförmiges 

Feldgehölz. 

Die den Änderungsbereich betreffenden umweltrelevanten Belange und Inhalte werden 
gesondert in der Umweltprüfung zur vorliegenden FNP-Änderung dargestellt (siehe 
Punkt 7 Umweltbericht). 

Landschaftsplan „Rahmenkonzept Masterplan Grün“ 

In Vorbereitung der Fortschreibung des Landschaftsplanes wurde der Masterplan Grün er-
stellt. Im Rahmenkonzept wird als Leitbild für den Änderungsbereich „Durchgrünte Agrar-
landschaft“ ausgewiesen. Auf Grund des Charakters und der Lage des Geltungsbereiches ist 
dieser jedoch als Dorflandschaft anzusehen.  
Die FNP-Änderung soll zur Umsetzung der Leitidee des Landschaftsplanes bzw. der Zielstel-
lung des Masterplans Grün „Eingrünung des Ortsrandes“ beitragen.  

4 Hinweise 

4.1 Denkmalschutz 

In unmittelbarer räumlicher Nähe des Planungsgebietes befinden sich Grundstücksflächen, 
auf denen bereits Bodenfunde verifiziert wurden. Es ist daher davon auszugehen, dass im 
Planungsgebiet weitere Bodendenkmale vorhanden sind. Deshalb müssen Eingriffe in den 
unterirdischen Bauraum denkmalrechtlich erlaubt werden. Die Anzeige- und sonstigen 
Verhaltenspflichten nach § 6 Thüringer Denkmalschutzgesetz gelten ergänzend. Auf das 
Schatzregal des Freistaates Thüringen im Anwendungsbereich des § 17 Thüringer Denk-
malschutzgesetz wird ergänzend hingewiesen. 
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4.2 Altlasten 

Munitionsgefährdung 

Das Plangebiet liegt in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet. Im Vorfeld von Bauarbei-
ten sollten entsprechende Sicherheitsmaßnahmen, wie Luftbildauswertungen oder Son-
dierungen, durch geeignete Unternehmen durchgeführt werden. 

Auffälliger Bodenaushub, Bodenverunreinigungen 

Derzeit wird davon ausgegangen, dass keine Altlastenverdachtsflächen im Plangebiet vor-
handen sind, was aber nicht ausschließt, dass bei Bau- oder Abbrucharbeiten auffällige 
Bereiche freigelegt werden können. In einem solchen Fall ist das Erfurter Umwelt- und Na-
turschutzamt zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

5 Inhalte der Planung 

5.1 Darstellungen 

Darstellungen gemäß § 5 Abs. 2 BauGB haben eigene planerische Festlegungen der Ge-
meinde zum Inhalt, in denen die Grundzüge der angestrebten Ordnung der städtebauli-
chen Entwicklung und der dazu beabsichtigten Art der Bodennutzung deutlich werden. 

Den allgemeinen Zielen der FNP- Änderung entsprechend (siehe Punkt 2.2. Ziele und Zwe-
cke der Planung) werden im Plangebiet dargestellt: 

• Sondergebiete, die der Erholung dienen, mit der Zweckbestimmung „Camping und 
Ferienhäuser“ (gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 10 BauNVO) 

Maßgeblich ist die Planzeichnung zur Änderung. 

Darstellung von Sondergebiete, die der Erholung dienen, mit der Zweckbestimmung „Cam-
ping und Ferienhäuser“ (gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 10 BauNVO) 

Im Plangebiet soll die Anlage eines Caravan- und Campingplatzes ermöglicht werden, ein-
schließlich der zugehörigen baulichen Anlagen und Einrichtungen, die dem Betrieb und der 
Verwaltung des Caravan- und Campingplatzes dienen, u. a. auch ein Rezeptions- und Sani-
tärgebäude, die Betreiberwohnung und andere Versorgungseinrichtungen sowie den erfor-
derlichen Erschließungsanlagen. Innerhalb des Plangebietes, in einem an die bereits be-
stehende Straßenrandbebauung der Rudolstädter Straße angrenzenden Teilbereich, soll die 
Möglichkeit offen gehalten werden, im geringen Umfang einfache Ferienhütten zur Kurz-
zeitvermietung zu errichten. 

Um die vorgenannten Nutzungen im Plangebiet zulassen zu können, wird mit der FNP-
Änderung ein Sondergebiet, das der Erholung dient, mit der Zweckbestimmung „Camping 
und Ferienhäuser“ dargestellt werden. Charakteristisch ist für diese Gebiete, dass sie dem 
zeitweiligen Freizeitwohnen in speziell hierfür eingerichteten Anlagen dienen. Bezüglich 
der konkreten räumlichen Gliederung dieser Zweckbestimmung (Camping oder Ferienhäu-
ser) wird auf die konkretere Planungsebene der verbindlichen Bauleitplanung verwiesen. 

Der FNP-Änderung liegt ein aktuelles Vorhabenkonzept zur Errichtung des „Camping- und 
Caravanplatz Erfurt-Dittelstedt“ zu Grunde. Dieser soll entsprechend den Vorgaben des 
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Deutschen Tourismusverbandes (DTV) und des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in 
Deutschland (BVCD) einer 4-Sterne-Klassifizierung entsprechen. Gegenwärtig ist u. a. ein 
Platzangebot für Caravans (Wohnwagen mit Zugfahrzeug) und Wohnmobile, sowie weitere 
Stellplätze für Zelte auf einer Zeltwiese und mehreren Ferienhütten geplant, wobei eine 
ganzjährig betriebene Anlage vorgesehen ist, die allerdings nicht dem Dauercamping zur 
Verfügung stehen soll (siehe Punkt 2.1 Planungsanlass- und Erfordernis). 

6 Städtebauliche Kennziffern/ Folgekosten für die Gemeinde 

Folgende Flächengrößen/ städtebauliche Kennziffern ergeben sich im Rahmen der 
30. Änderung des FNP: 

Folgekosten für die Stadt Erfurt, die sich unmittelbar aus dem Verfahren der FNP-Änderung 
ergeben, sind nicht zu erwarten. 

7 Umweltbericht 

Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB wurde zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes im 
Bauleitplanverfahren zur vorliegenden 30. Änderung dess FNP eine Umweltprüfung durch-
geführt. Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden in einem Umweltbericht zusammen-
gefasst, welcher gemäß § 2a BauGB einen gesonderten Teil dieser Begründung bildet.  

Flächendarstellung  
im Geltungsbereich 

Wirksamer FNP 30. Änderung 

Gemischte Bauflächen 0,5 ha 33,3% - - 

Flächen für den Gartenbau 1,0 ha 66,6% - - 

Sondergebiet Erholung „Camping und Feri-
enhäuser“ 

- - 1,5 ha 100,0% 

Gesamtfläche der 30. Änderung 1,5 ha 100,0% 1,5 ha 100,0% 

davon Bauflächen gesamt: 0,5 ha 33,3% 1,5 ha 100,0% 
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

1 Auenstraße Gunstfaktoren 
- attraktiver Standort mit Erholungspotentialen aufgrund der Lage im „Grünen Geraband“ 
- gute verkehrstechnische Erschließung  
- Nähe zum Hauptstraßennetz 
- ÖPNV Anbindung vorhanden 
- Lage am Geraradweg 
- Ver- und Entsorgungstechnische Erschließung unproblematisch 

Probleme 
- Das Interessenbekundungsverfahren blieb ohne Erfolg, so dass zum damaligen Zeitpunkt 

davon ausgegangen wurde, dass die rentierliche Betreibung eines Reisemobilhafens an 
dem genannten Standort nicht möglich ist. 

Aufgrund veränderter Rah-
menbedingungen (Fläche ist 
entsprechend der Zielstellun-
gen des ISEK 2020 Bestandteil 
des Grünen Gerabandes), 
Kerngereich der Bundesgar-
tenschau 2021 ist der Standort 
nicht mehr verfügbar.  

2 Nördlicher Teil 
Petersberg 

Gunstfaktoren 
- Innenstadtnahe Lage 
- Erholungspotentiale bieten die angrenzenden Nutzungen 
- gute verkehrstechnische Erschließung 

Probleme 
- Einrichtung und Betreibung nicht gesichert  
- Verfügbarkeit des Grundstücks nicht gesichert 

Der Bereich des nördlichen 
Petersberges unterliegt zwi-
schenzeitlich anderen Ent-
wicklungszielen. Der Standort 
liegt im Geltungsbereich des 
Vorhabenbezogenen B-Planes 
ALT645 „Johanniterzentrum -
Andreasgärten“. Der Standort 
ist nicht mehr verfügbar. 

3 Petersberg  
Plateau 

Standort wurde kursorisch geprüft. Es bestanden Zweifel an der Eignung.  
Der Standort wurde nicht weiter verfolgt. 

 

4 Stadtbahnschleife 
Messe 

Gunstfaktoren 
- Erweiterung des Transitplatzes möglich 
- Erholungspotentiale bieten die angrenzenden Nutzungen 
- gute Verkehrstechnische Erschließung  

Der Standort wurde durch die 
unterschiedlichen Fachberei-
che als nicht geeignet für ei-
nen Reisemobilhafen einge-

                                                             
1 Die Standorte wurden kursorisch anhand der aufgeführten Bewertungskriterien geprüft. Speziell die Aspekte des Naturschutzrechts in der Vorphase der Planung wurden nur soweit 
betrachtet, ob bei einer allgemeinen Prüfung die Belange betroffen waren. Bestanden Zweifel an der Eignung wurde der Standort nicht weiter verfolgt. Da das Material sehr umfangreich 
ist, wurden in beiliegender Tabelle die untersuchten Standorte aufgelistet und die wesentlichen Gunstfaktoren und Probleme dargelegt.  
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

- ÖPNV-Anbindung 
- Ver- und Entsorgungstechnische Erschließung unproblematisch 
- Herstellungsaufwand im Verhältnis gering 

Probleme 
- nur geringfügige Erweiterung möglich 
- Verfügbarkeit des Grundstücks nicht gesichert 
- SWE Parken GmbH hat die geplante Flächenausweisung für Reisemobile zurückgestellt, 

Ausbau des Standortes als Reisemobilhafen nicht realisierbar 

schätzt.  

5 ega - Gelände Gunstfaktoren 
- Erholungspotentiale bieten die angrenzenden Bereiche ega und Messe 
- gute verkehrstechnische Erschließung  
- Herstellungsaufwand im Verhältnis gering  

Probleme 
- Verfügbarkeit des benötigten Grundstücks nicht gesichert 
- SWE Parken GmbH hat geplante Flächenausweisung für Reisemobile zurückgestellt 
- Nutzungskonflikt mit vorhandenen Nutzungen auf dem ega - Gelände  
- Lärmbeeinträchtigung durch die B7 
- keine nachtruhige Lage 

Der Standort wurde durch die 
unterschiedlichen Fachberei-
che als nicht geeignet für ei-
nen Reisemobilhafen einge-
schätzt. Der Standort unter-
liegt zwischenzeitlich anderen 
Entwicklungszielen und Nut-
zungen. 

6 ega – Parkplatz Gunstfaktoren 
- Erholungspotentiale bieten die angrenzenden Nutzungen 
- gute Verkehrstechnische Erschließung  
- Ver- und Entsorgungstechnische Erschließung unproblematisch 
- Herstellungsaufwand im Verhältnis gering  

Probleme 
- Verfügbarkeit des Grundstücks nicht gesichert 
- SWE Parken GmbH hat die geplante Flächenausweisung für Reisemobile zurückgestellt 

SWE Parken GmbH hat die Flä-
chenausweisung für Reisemo-
bile zurückgestellt. 
Aufgrund der Lage wurde der 
Standort durch die unter-
schiedlichen Fachbereiche als 
nicht geeignet für einen Rei-
semobilhafen eingeschätzt.  

7 Schmira /  Gunstfaktoren Aufgrund der Lage wurde der 
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

westliches  
Cyriaksgebreite 

- Erholungspotentiale bieten angrenzende Nutzungen 
- gute verkehrstechnische Anbindung, Erschließungsstraße vorhanden 
- Nähe zum Hauptstraßennetz 
- ÖPNV Anbindung vorhanden 

Probleme 
- Standort hat Potentiale für Wohnbebauung 
- Einrichtung und Betreibung nicht gesichert 
- Verfügbarkeit des Grundstücks nicht gesichert 
- verkehrstechnische Erschließung erfolgt durch ein Wohngebiet 
- gute fußläufige Erreichbarkeit des Stadtzentrums nicht gegeben 

Standort durch die unter-
schiedlichen Fachbereiche als 
nicht geeignet für einen Rei-
semobilhafen eingeschätzt. 
Der Standort unterliegt zwi-
schenzeitlich anderen Ent-
wicklungszielen und Nutzun-
gen. 

8 Wassergewin-
nungsanlage 
Hochheimer  
Straße 

Gunstfaktoren 
- attraktive Parklandschaften in der Umgebung, verschiedene Freizeitangebote vorhanden 
- Radwegeverbindung in die Innenstadt 
- ÖPNV Anbindung vorhanden 

Probleme 
- hoher Grundstückswert 
- sensible angrenzende Wohnnutzungen  
- Standort hat Potentiale für Wohnbebauung 
- Lage innerhalb der Hochwasserlinie 
- Einrichtung und Betreibung nicht gesichert 

Der Bereich unterliegt zwi-
schenzeitlich anderen Ent-
wicklungszielen. Der Standort 
liegt im Geltungsbereich des 
in Aufstellung befindlichen  B-
Planes BRV566 „Wohnen im 
Dreienbrunnenfeld“ 
 
Der Standort ist nicht mehr 
verfügbar. 

9 Binderslebener 
Landstraße - 
„An der Pfaffen-
lehne“ 

Gunstfaktoren 
- attraktive Landschaftsräume bzw. Freiräume angrenzend 
- gute Verkehrstechnische Anbindung  
- ÖPNV Anbindung angrenzend 
- Einfriedung mit dichter Naturhecke 
- Fläche im Süden durch Erdwall begrenzt 

Probleme 
- hinsichtlich touristischer Relevanzen wird der Standort als unattraktiv eingeschätzt 

Der Standort Erfurt Bindersle-
ben „An der Pfaffenlehne“ 
wurde bereits im Jahr 2005, 
geprüft. Im Zuge der aufge-
stellten Kriterienliste wurde 
der Standort im Ranking aller 
damaligen untersuchten 
Standorte im Stadtgebiet auf 
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

- Verfügbarkeit des benötigten Grundstücks nicht gesichert 
- Einrichtung und Betreibung nicht gesichert 
- Anbindung an die vorhandene technische Infrastruktur nicht gesichert 
- fußläufige Erreichbarkeit des Stadtzentrums nicht gegeben 

Platz 13 eingeordnet. 2012 
wurde dieser Standort erneut 
untersucht, die Rahmenbedin-
gungen hatten sich jedoch 
nicht geändert. Der Standort 
wird auch weiterhin für die 
Umsetzung eines Reisemobil-
hafens als nicht geeignet ge-
sehen.  

10 Am Rabenhügel  Gunstfaktoren 
- abwassertechnische Erschließung vorhanden 
- Einkaufsmöglichkeiten (TEC) vorhanden 
- Radwegeverbindung in die Stadt 

Probleme 
- Problematische Verkehrstechnische Erschließung 
- hinsichtlich touristischer Relevanzen ist der Standort unattraktiv 
- Lärmbeeinträchtigung durch angrenzende Hauptstraße 
- Potentialfläche für Wohnungsbau 
- in unmittelbarer Umgebung keine Freizeit- und Sportangebote vorhanden 
- Geländemodellierung erforderlich aufgrund des starken Gefälles 
- Konflikt mit B-Plan DAB 521 – W südliche Häßlerstraße (in Aufstellung) 

Aufgrund der Lage wurde der 
Standort durch die unter-
schiedlichen Fachbereiche als 
nicht geeignet für einen Rei-
semobilhafen eingeschätzt. 
Der Standort unterliegt zwi-
schenzeitlich anderen Ent-
wicklungszielen und Nutzun-
gen. 

11 Hubertus/  
Arnstädter  
Chaussee  

Gunstfaktoren 
- attraktive Umgebung des Steigerwaldes 
- möglicher Einrichtung und Betreibung durch die gastronomische Einrichtung  

Probleme 
- mögliche Stellplatzanzahl maximal 7 – 10 Reisemobile 
- Entwässerung - keine Anschlussmöglichkeit vorhanden 
- Problematische Verkehrstechnische Anbindung über die Straße „Am Hubertus“ und Not-

wendigkeit der Querung eines Wanderweges 

Aufgrund der Lage und gerin-
gen Größe wurde der Standort 
durch die unterschiedlichen 
Fachbereiche als nicht geeig-
net für einen Reisemobilhafen 
eingeschätzt. 



 
Tabelle 1 – Übersicht untersuchter Caravanstandorte 2004-2017 

  Seite 5 von 12 

 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

- Lärmbeeinträchtigungen durch die B4 
- ÖPNV-Anbindung nach 19.00 Uhr nicht gegeben 
- fußläufige Erreichbarkeit des Stadtzentrums nicht gegeben 
- Einrichtung und Betreibung nicht gesichert 

12 Schöntal Gunstfaktoren 
- attraktive Umgebung 
- ÖPNV Anbindung vorhanden   
- Möglichkeit zur großzügigen Parzellierung der Fläche besteht 

Probleme 
- hinsichtlich touristischer Relevanzen wird Standort als unattraktiv eingeschätzt 
- Verfügbarkeit des Grundstücks nicht gesichert 
- Einrichtung und Betreibung nicht gesichert 
- spezielle touristische Angebote fehlen 
- fußläufige Erreichbarkeit des Stadtzentrums nicht gegeben 
- Hochspannungsleitung angrenzend 

Aufgrund der Lage wurde der 
Standort durch die unter-
schiedlichen Fachbereiche als 
nicht geeignet für einen Rei-
semobilhafen eingeschätzt. 

13 Flächen am  
„Roten Berg“ 

Gunstfaktoren 
- Erholungspotentiale bieten die angrenzenden Nutzungen 
- gute Verkehrstechnische Erschließung  
- ÖPNV Anbindung 
- Ver- und Entsorgungstechnische Erschließung gesichert 
- Nahversorgung durch das Rote-Berg-Center gegeben  
- sofortige Flächenverfügbarkeit 

Probleme 
- Einrichtung und Betreibung nicht gesichert 

Im Rahmen der Fortschreibung 
des ISEK Erfurt 2030 erfolgt 
aktuell eine Untersuchung zur 
Nachnutzung der Rückbauflä-
chen in den Stadtumbaugebie-
ten. Die Standorte unterliegen 
zwischenzeitlich anderen 
Entwicklungszielen und Nut-
zungen. 

14 Quartier  
Am Steiger  
(Lingelfläche) 

Gunstfaktoren 
- Erholungspotentiale bieten die angrenzenden Nutzungen 
- Ver- und Entsorgungstechnische Erschließung gesichert 

Der Bereich unterliegt zwi-
schenzeitlich anderen Ent-
wicklungszielen. Der Standort 
liegt im Geltungsbereich des 
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

- sofortige Flächenverfügbarkeit 

Probleme 
- Verkehrstechnische Erschließung problematisch 
- Einrichtung und Betreibung nicht gesichert 
- nur temporäre Nutzung da städtebauliche Zielstellung für Gesamtfläche noch nicht geklärt 

ist 
- hoher Grundstückswert 

in Aufstellung befindlichen B-
Planes LOV688 „Quartier am 
Steigerwald“. 
Der Standort ist nicht mehr 
verfügbar. 

15 Steigerkaserne Gunstfaktoren 
- Erholungspotentiale bieten die angrenzenden Nutzungen 
- Ver- und Entsorgungstechnische Erschließung gesichert 

Probleme 
- Verkehrstechnische Erschließung problematisch 
- Einrichtung und Betreibung nicht gesichert 
- keine direkte ÖPNV-Anbindung in die Innenstadt 

Der Bereich unterliegt zwi-
schenzeitlich anderen Ent-
wicklungszielen. Der Standort 
liegt im Geltungsbereich des 
in Aufstellung befindlichen B-
Planes LOV550 „Behördenzent-
rum am Steigerwald – Neue 
Landschaft“. Der Standort ist 
nicht mehr verfügbar. 

16 Nordstrand Gunstfaktoren 
- Erholungspotentiale und Freizeitangebote auf dem Areal des Nordstrandes 
- gute verkehrstechnische Erschließung  
- Verfügbarkeit des Grundstücks gesichert 
- Einrichtung und Betreibung durch den Nordstrand e.V. 
- Herstellungsaufwand im Verhältnis gering  

Probleme 
- keine Integration des Naherholungsraumes in die Stadtstruktur,  
- Unsicherheitsfaktor durch enge Gehwege im Bereich der Unterführungen  der Eugen-

Richter-Straße 
- keine direkte ÖPNV-Anbindung in die Innenstadt 
- fußläufige Erreichbarkeit des Stadtzentrums nicht gegeben 
- Lärmbeeinträchtigungen durch Badebetrieb und angrenzende Diskothek 

Der Bereich unterliegt zwi-
schenzeitlich weiteren Ent-
wicklungszielen. Der Standort 
liegt im Geltungsbereich des 
in Aufstellung befindlichen B-
Planes JOV575 „Nordstrand“. 
Der Standort ist nicht mehr 
verfügbar. 
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

- Problematisch ist das Defizit an attraktiven Bereichen für Spaziergänger, Radfahrer, Jogger 
außerhalb des Nordstrandes 

17 Werner-
Seelenbinder-
Straße  
ehem. Rollschuh-
bahn/  
Veranstaltungs-
platz 

Gunstfaktoren 
- Erholungspotentiale bieten die angrenzenden Nutzungen 
- gute verkehrstechnische Erschließung  
- Ver- und Entsorgungstechnische Erschließung unproblematisch 
- Herstellungsaufwand im Verhältnis gering, gestalterische Aufwertung durch Pflanzungen 

erforderlich 

Probleme 
- Verfügbarkeit des Grundstücks nicht gesichert 
- Einrichtung und Betreibung nicht gesichert 
- die vorhandenen Nutzungen werden behindert bzw. ausgeschlossen 

Im Rahmen der erforderlichen 
Sanierungsmaßnahmen des 
Steigerwaldstadions wurde 
das Sportstadion zu einer mo-
dernen Multifunktionsarena 
(Bebauungsplan LOV635 „Mul-
tifunktionsarena“) umgebaut.  
Der Standort ist nicht mehr 
verfügbar. 

18 Schalenhalle Gunstfaktoren: 
- Hochwertiger Standort, mit optimaler verkehrstechnischer Erschließung (Nähe zum Haupt-

straßennetz, B4, Arnstädter Straße) eingebettet in ein von Sport- und Freizeitnutzungen 
geprägtes Umfeld, von welchem die Wohnmobilreisenden mit dem Fahrrad, dem ÖPNV (ca. 
400 m bis zur Stadtbahnhaltestelle) oder zu Fuß die nahe gelegene Altstadt erkunden kön-
nen. 

- Leichte Auffindbarkeit. 
- Nachtruhige Lage. 
- Sicherer abgeschirmter Platz in touristisch attraktiver Lage. 
- Nähe zu Versorgungseinrichtungen gegeben (ca. 400 m)  
- Das Servicepersonal der Südschwimmhalle könnte Teilfunktionen im Zusammenhang mit 

dem Caravanstellplatz übernehmen. 
- Potenzial zur Mitbenutzung der unmittelbar benachbarten Südschwimmhalle.  
- Der Standort hat eine Kapazität für mehr als 50 Reisemobil-STP. Der Standort ist insbeson-

dere auch für große bzw. lange Reisemobile geeignet. 
- Erholungspotenziale bieten die angrenzenden Freizeit- und Sporteinrichtungen, Südpark 

sowie der Steigerwald. Die vorhandenen Nutzungen ergänzen sich (Synergieeffekte: Mit-

Standort mit den Stadionvor-
haben nicht vereinbar. Der 
Bereich unterliegt zwischen-
zeitlich anderen Entwick-
lungszielen. 
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

nutzung der Sport- und Badeanlagen, damit höhere Auslastung). 
- Ver- und entsorgungstechnische Erschließung unproblematisch 

Probleme 
- Regelung der Anfahrbarkeit bei temporären Großsportveranstaltungen im Gebiet (Fußball). 
- Konfliktpotenziale (Sicherheitsbereich Stadion) 
- Einschränkung einer denkbaren Erweiterung der Südschwimmhalle bezüglich des Außen-

bereiches/ Erweiterung Freiflächen. 

19 Zum Güterbahn-
hof 

Gunstfaktoren 
- Zentrumsnahe Lage, fußläufig sehr gut erreichbar 
- Unmittelbare Nähe zum Hauptstraßennetz  
- Gute verkehrstechnische Erschließung 
- Unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof gewährt optimale Voraussetzungen für Besuche 

der Thüringer Städtekette mit dem SPNV (Schienenpersonennahverkehr). 
- Kurze Wege im Fuß- und Radverkehr zu möglichen Zielen 
- Gute ÖPNV-Anbindung (ca. 300 m bis zur Stadtbushaltestelle, ca. 500 m bis zur Stadtbahn-

haltestelle) 
- Ebene, oberflächenentwässernde Standflächen mit hoher Tragfähigkeit bereits vorhan-

den). 
- Nähe zu Versorgungseinrichtungen (500 m) 
- Nachtruhige Lage (in sich geschlossener Platz, Lärmschutz zur Bahn bereits vorhanden).  

Probleme  
- Eingeschränkte Auffindbarkeit (Beschilderungsaufwand) 
- Zurzeit wenig anspruchsvolles Umfeld mit leer stehendem Wohngebäude („Graues Elend“), 

Nebengebäuden der DB und großflächigen Betonflächen.   
- Keine Erholungspotenziale im Nahumfeld. 
- Öffentliche Sicherheit in Nachtstunden muss durch entsprechende Maßnahmen herge-

stellt werden.  
- Langfristige Planungen werden evtl. behindert bzw. ausgeschlossen.  

Der Standort unterliegt zwi-
schenzeitlich anderen Ent-
wicklungszielen. Der Standort 
liegt im Geltungsbereich des  
Rahmenplans „ICE-City. Teilbe-
reich Ost / Neues Schmidtsted-
ter Tor“ 
Der Standort ist nicht mehr 
verfügbar. 
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

- Keine Kontrollwirkung durch angrenzende Nutzungen 

20 Wallstraße Gunstfaktoren 
- Zentrumsnahe, in sich geschlossene Lage, fußläufig gut erreichbar 
- Nähe zum Hauptstraßennetz  
- Kurze Wege im Fuß- und Radverkehr zu möglichen Zielen 
- Gute ÖPNV-Anbindung (ca. 250 m bis zur Stadtbahnhaltestelle) 
- Nähe zu Versorgungseinrichtungen 
- Der Standort ist insbesondere auch für große bzw. lange Reisemobile geeignet.  

Probleme 
- Touristisch wenig attraktive Lage 
- Wenig anspruchsvolles Umfeld  
- Hoher Herstellungsaufwand für eine anspruchsvolle Stellplatzgestaltung 
- Wenig Erholungspotenziale 
- Keine nachtruhige Lage (Verkehrslärm) 
- Kein sicherer, abgeschirmter Platz 
- Der Parkplatz hat aufgrund des Flächenzuschnitts eine Kapazität von ca. 30 Reisemobil-

STP. 
- Keine Kontrollwirkung durch angrenzende Nutzungen, öffentliche Sicherheit in Nacht-

stunden muss durch entsprechende Maßnahmen hergestellt werden.  

Der Standorte scheidet, neben 
weiteren bestehenden Prob-
lemfeldern, aufgrund der zu 
geringen zur Verfügung ste-
henden Flächengröße aus und 
kommt somit für eine weitere 
Betrachtung nicht infrage. Der 
Bereich unterliegt zwischen-
zeitlich anderen Entwick-
lungszielen. Der Standort liegt 
im Geltungsbereich des in Auf-
stellung befindlichen B-Planes 
ALT672 „Johannesufer“. 

21 Marienhof Gunstfaktoren 
- Nähe zum Hauptstraßennetz  
- Gute verkehrstechnische Erschließung 
- Radwegeverbindung in die Innenstadt 
- Gute ÖPNV-Anbindung (ca.400 m bis zur Stadtbahnhaltestelle) 
- Nähe zu Versorgungseinrichtungen (400 m) 
- Der Zuschnitt des Stellplatzes bietet großzügig dimensionierte, befestigte Übernachtungs-

flächen. 
- Der Parkplatz hat eine Kapazität für mehr als 50 Reisemobil-STP. 
- Die vorhandenen Nutzungen werden nicht behindert bzw. ausgeschlossen  

Wegen der großen Entfernung 
zur Innenstadt und damit feh-
lenden Nähe zu Sehenswür-
digkeiten sowie der fehlenden 
nachtruhigen Lage wird der 
Standort Marienhof als un-
günstig eingestuft. Der Stand-
ort scheidet somit ebenfalls 
aus der weiteren Betrachtung 
aus.  
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

- Erholungspotenziale bietet der angrenzende Landschaftsraum, Nordstrand, Kleingar-
tenanlagen. 

- Der Standort ist insbesondere auch für große bzw. lange Reisemobile geeignet.  
- Sicherer, abgeschirmter Platz 

Probleme 
- Große Entfernung in die Altstadt. 
- Keine nachtruhige Lage (Lärmbelastung durch die Ostumfahrung). 
- Wenig anspruchsvolles Umfeld mit leer stehenden Gebäuden und der Ostumfahrung in 

direkter Nähe. 
- Hoher Herstellungsaufwand für eine anspruchsvolle Stellplatzgestaltung 
- Langfristige Planungen werden evtl. behindert bzw. ausgeschlossen (Tankstelle)  
- Keine Kontrollwirkung durch angrenzende Nutzungen  

22 Herrenbreiten-
gasse 

Gunstfaktoren 
- Zentrumsnahe Lage, fußläufig gut erreichbar 
- Nähe zum Hauptstraßennetz  
- Gute verkehrstechnische Erschließung 
- Nähe zum Gera-Radweg und Radweg der Städtekette 
- Gute ÖPNV-Anbindung (ca. 400 m bis zur Stadtbahnhaltestelle) 
- Nähe zu Versorgungseinrichtungen 
- Eine Kontrollwirkung ist durch angrenzende Nutzungen vorhanden. 

Probleme 
- Vergleichsweise niedriges Flächenpotenzial. Der Parkplatz hat eine Kapazität für etwa 5 

Reisemobil-STP. 
- Touristisch unattraktive Lage. 
- Wenig anspruchsvolles Umfeld (Das soziale Umfeld ist kritisch und der Sicherheitsaspekt 

kaum gewährleistet).  
- Keine Erholungspotenziale 
- Die vorhandene Nutzung (Stellplätze für Pkw) wird ausgeschlossen.  
- Die Nutzung des Spielplatzes wird beeinträchtigt (Nutzungskonflikt) 

Der Standorte scheidet, neben 
weiteren bestehenden Prob-
lemfeldern, aufgrund der zu 
geringen zur Verfügung ste-
henden Flächengröße aus und 
kommt somit für eine weitere 
Betrachtung nicht infrage 
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

- Lärmbeeinträchtigung (Verkehrslärm) 
- Beeinträchtigungen des Standortes durch die Zufahrtsstraße auf das Gelände der Deut-

schen Bahn sowie der angrenzenden Wohnnutzung (Balkone Wohnscheibe). 
- Die Einrichtung erfordert aufwendige Umsetzungsmaßnahmen, der Herstellungsaufwand 

ist hoch im Verhältnis zur möglichen Stellplatzanzahl, Sanitäreinrichtung kaum realisier-
bar. 

- Keine Kontrollwirkung durch angrenzende Nutzungen  

23 Herrenberg Standort wurde kursorisch geprüft. Es bestanden Zweifel an der Eignung.  
Der Standort wurde nicht weiter verfolgt. 

 

24 Messe Es erfolgte im Rahmen der Planungen der BUGA 2021 die Erstellung einer Machbarkeitsstudie 
für die temporäre Nutzung als P&R-Platz, Abstellplatz für Reisebusse und Caravanstellplatz 
unter Berücksichtigung der Planungsabsicht der Messe Erfurt.  
Eine dauerhafte Entwicklung ist im Moment nicht gegeben, u. a. auch aufgrund der gegebenen 
Eigentumsverhältnisse (privat). 

 

25 Bischleben Standort wurde kursorisch geprüft. Es bestanden Zweifel an der Eignung.  
Der Standort wurde nicht weiter verfolgt. 

 

26 Vieselbach Standort wurde kursorisch geprüft. Es bestanden Zweifel an der Eignung.  
Der Standort wurde nicht weiter verfolgt. 

 

27 Stotternheim Standort wurde kursorisch geprüft. Es bestanden Zweifel an der Eignung.  
Der Standort wurde nicht weiter verfolgt. 

 

28 Europaplatz Standort wurde kursorisch geprüft. Es bestanden Zweifel an der Eignung.  
Der Standort wurde nicht weiter verfolgt. 

 

29 Ringelberg,  
ehemalige  
„Station Junger 
Techniker“ 

Gunstfaktoren 
- Attraktive Umgebung mit Blickbeziehungen auf die Stadt. 
- Erholungspotentiale bieten die angrenzenden Nutzungen. 
- Funktional und gestalterisch nachvollziehbare Abgrenzung des Standorts. 

Probleme 
- Verkehrstechnische Erschließung über den Klingenthaler Weg wird problematisch einge-

Der Standort wurde durch die 
unterschiedlichen Fachberei-
che als nicht geeignet für ei-
nen Reisemobilhafen einge-
schätzt 
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 Untersuchte 
Standorte 

Gunstfaktoren/ Probleme1 Aktuelle Einschätzung 

schätzt (geringe Ausbaubreite von 4,75 m). 
- Erwartungshaltung des Eigentümers bezüglich des Grundstückswertes. 
- Flächenverfügbarkeit 
- Fußläufige Erreichbarkeit des Stadtzentrums nicht gegeben. 

30 Dittelstedt Gunstfaktoren 
- Nähe zum Hauptstraßennetz  
- Gute verkehrstechnische Erschließung 
- Radwegeverbindung in die Innenstadt 
- Gute ÖPNV-Anbindung 
- Nähe zu Versorgungseinrichtungen 
- der Zuschnitt des Standortes bietet großzügig dimensionierte, befestigte Übernach-

tungsflächen 
- Der Parkplatz hat eine Kapazität für mehr als 50 Reisemobil-STP. 
- Erholungspotenziale bietet der angrenzende Landschaftsraum 
- Sicherer, abgeschirmter Platz mit Ansprechpartner vor Ort 

Probleme 
- Fußläufige Erreichbarkeit Stadtzentrum 
- Freizeitangebote nicht im unmittelbaren Umfeld 

Caravan- und Campingplatz 
Dittelstedt - Einleitungs- und 
Aufstellungsbeschluss in Vor-
bereitung 60 Stellplätze incl. 
Campingplatz (private Initiati-
ve) 
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1.0 Einleitung 

1.1 Kurzbeschreibung 

1.1.1 Planungsanlass und Gesetzliche Grundlage 

Planungsanlass für die vorliegende FNP- Änderung ist das städtebauliche Entwicklungsziel, ein 

Angebot an komfortablen Camping- und Caravanstellplätzen für den Städtetourismus in der 

Stadt Erfurt zu etablieren 

Mit dem Einleitungs- und Aufstellungsbeschluss Nr. 1485/15 vom 02.03.2016 (veröffentlicht im 

Amtsblatt Nr. 5 vom 01.04.2016) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan DIT673 „Caravan- und 

Campingplatz Dittelstedt“ und mit dem Beschluss über die Änderung des Aufstellungsbe-

schlusses, Vorentwurf und frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung zum vorhabenbezogenen Be-

bauungsplan DIT673 "Caravan- und Campingplatz Erfurt-Dittelstedt" Nr. 1436/16 vom 16.11.2016 

(veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 21 vom 30.12.2016) wurde die vorliegende Änderung des Flä-

chennutzungsplanes vom Stadtrat eingeleitet. Die FNP-Änderung wird im Parallelverfahren 

nach §8 Abs.3 BauGB durchgeführt. 

Für die Belange des Umweltschutzes ist im Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan 

(FNP) gemäß § 2a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen. Die voraussichtlichen erhebli-

chen Umweltauswirkungen sind zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu beschreiben und 

zu bewerten. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen. 

1.1.2 Lage und Beschreibung des Plangebietes 

Der Planungsraum befindet sich im östlich Stadtgebiet von Erfurt, am nordwestlichen Ortsrand 

des Ortsteils Erfurt-Dittelstedt. Die Größe des Plangebietes umfasst ca. 1,50 ha. 

Abbildung 1 Übersichtskarte zur Lage des Plangebietes 

Quelle: OpenStreetMap 2017, nicht maßstabsgerecht 

Lage des Plangebietes 

© OpenStreetMap-Mitwirkende 

Erfurt 

Dittelstedt 
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Das am Ortsrand von Erfurt-Dittelstedt gelegene Plangebiet befindet sich nördlich der Rudol-

städter Straße, hinter der Wohnbebauung entlang der Rudolstädter Straße.  

Im Süden grenzt der Geltungsbereich an die Wohnbebauung entlang der Rudolstädter Straße. 

Im Osten, Norden und Westen wird der Geltungsbereich durch landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen bzw. durch Betriebsgelände der landwirtschaftlichen Betriebe begrenzt. 

Die Flächen des Plangebietes werden bereits seit längerem nicht mehr gärtnerisch genutzt. 
Aktuell wird sie zu ca. 2/3 als Material- und Erdstofflager genutzt. Innerhalb dieser Flächen 
befinden sich Gebäude (Feldscheune), versiegelte und teilversiegelte Flächen. Die nordöstlich 
gelegene Grünlandfläche (ca. 1/3 der Fläche des Geltungsbereiches) wird unregelmäßig als 
Mähwiese genutzt. Alle Gehölzbestände befinden sich innerhalb der Flächen bzw. randlich 
der Flächen welche als Material- und Erdstofflager genutzt werden. 

Abbildung 2 Luftbild Planungsraum1 

1 http://www.geoproxy.geoportal-th.de, Stand 2016 
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1.1.3 Art und Umfang der Änderungen des FNP 

Im seit 27.05.2006 wirksamen FNP sind für die Flächen des Plangebietes folgende Flächennut-

zungen vorgesehen:  

• Gemischten Bauflächen (gem. §5 Abs.2 Nr.1 BauGB i. V. m. §1 Abs.1 Nr.2 BauNVO)

• Flächen für den Gartenbau (gem. §5 Abs.2 Nr.9 BauGB)

Abbildung 3 Flächennutzungsplan – Bestand 

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, nicht maßstabsgerecht 

Durch die geplante Änderung des FNP soll folgende Flächennutzung ausgewiesen werden: 

• Sondergebiete, die der Erholung dienen, mit der Zweckbestimmung "Camping und Ferien-

häuser" (gem. §5 Abs.2 Nr.1 BauGB i. V. m. §10 BauNVO) 

Abbildung 4 Flächennutzungsplan - geplante Änderung 

Quelle: Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, nicht maßstabsgerecht 
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Das Plangebiet ist im wirksamen FNP im südlichen Bereich bereits als gemischte Baufläche dar-

gestellt und somit für eine bauliche Nutzung vorgesehen. Die für den Camping- und Caravan-

stellplatz geplanten baulichen Anlagen, wie z. B. ein Rezeptions- und Sanitärgebäude, die Be-

treiberwohnung und andere Versorgungseinrichtungen sollen im südlichen Bereich des Plan-

gebietes errichtet werden bzw. in dort bereits vorhandene bauliche Strukturen (Scheune) inte-

griert werden. 

1.2 Übergeordnete Ziele 

Plan Ziele Berücksichtigung in der Ände-

rung des FNP 

Landesentwicklungspro-

gramm 2025, 5. Juli 2014 

Die Thüringer Verordnung über 

das Landesentwicklungspro-

gramm (LEP 2025) wurde am  

04.07.2014 im Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für den Freistaat 

Thüringen verkündet und ist  

am 05.07.2014 in Kraft getre-

ten.  

In der darin enthaltenen Karte 

„Zentrale Orte und Infrastruktu-

ren“ ist Erfurt als Oberzentrum 

sowie ein Entwicklungskorridor 

im Umfeld der A 71 dargestellt. 

Als Erfordernisse der Raumord-

nung werden bezüglich des 

Plangebietes bzw. der geplan-

ten Nutzung genannt: 

 G 2.2.6: In den Oberzentren

sollen die hochwertigen

Funktionen der Daseinsvor-

sorge mit landesweiter Be-

deutung konzentriert und

zukunftsfähig weiterentwi-

ckelt werden. Dazu zählt

insbesondere zentrale Ge-

sundheits-, Kultur-, Freizeit-

funktion

Weitere Vorgaben des LEP im 

Bezug auf den Änderungsbe-

reich des FNP werden nicht ge-

nannt. 

Die vorliegende Änderung erfolgt 

unter Berücksichtigung der 

Grundsätze der Landesentwick-

lung. 

Regionalplan Mittelthü-

ringen, 01.08.2011 

In der Raumnutzungskarte des 

Regionalplans Mittelthüringen 

wird zum Plangebiet keine Aus-

sage getroffen.  

Das Plangebiet ist als weiße Flä-

che dargestellt und wird öst-

lich, südlich und westlich von 

Das nördlich angrenzende Vor-

ranggebiet wird durch die Bau-

maßnahme nicht direkt bean-

sprucht, aus werden Wirkungen 

des Vorhabens auf diese Fläche 

ausgeschlossen. 
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Plan Ziele Berücksichtigung in der Ände-

rung des FNP 

Siedlungsbereichen begrenzt. 

Im Norden grenzt ein Vorrang-

gebiet für landwirtschaftliche 

Bodennutzung an den Gel-

tungsbereich.  

Das Plangebiet befindet sich im 

räumlichen Zusammenhang mit 

den östlich, südlich und westlich 

angrenzenden Siedlungsberei-

chen und entspricht somit den 

Zielen der Regionalplanung. 

Landschaftsplan der LHS 

Erfurt (1997) 

Der Landschaftsplan Erfurt 

weist die Flächen Für das Plan-

gebiet wie folgt aus: 

 Entlang der Rudolstädter

Straße Industrie- und Ge-

werbegebiet, nördlich da-

ran angrenzend Flächen für

Ver- und Entsorgung

 Nördlich dieser Flächen im

Übergang zur landwirt-

schaftlichen Fläche ist als

Planung ein streifenförmi-

ges Feldgehölz als Eingrü-

nung des Ortsrandes vorge-

sehen

 Der nördliche Bereich ist als

landwirtschaftliche Fläche

ausgewiesen

Die Änderung entspricht im süd-

lichen Planbereich im Wesentli-

chen den Zielstellungen des 

Landschaftsplanes.  

Im nördlichen Bereich wird von 

der zwischenzeitlich überholten 

Zielstellung (Fläche für den Gar-

tenbau) abgewichen. 

Mit der Umsetzung der Planung 

(insbesondere der randlichen Ein-

grünung des Plangebietes) wird 

dem Ziel der Eingrünung des 

Ortsrandes Rechnung getragen. 

Rahmenkonzept „Master-

plan Grün“ der Landes-

hauptstadt Erfurt 2015 

Das Rahmenkonzept „Master-

plan Grün“ weist als Leitbild für 

den Geltungsbereich “Durch-

grünte Agrarlandschaft“ auf. 

Auf Grund des Charakters und 

der Lage des Geltungsbereiches 

ist dieser jedoch in der Präzisie-

rung der Flächen als Dorfland-

schaft anzusehen. Das Leitbild 

für diese Landschaftseinheit ist 

wie folgt beschrieben: 

 Die Dorflandschaften sind

durch eine Nutzungs- und

Biotoptypenvielfalt gekenn-

zeichnet. Die Gewässer sind

Identifikationspunkt und

Aufenthaltsraum. Die Rän-

der haben einen sanften

Übergang zur umgebenden

Landschaft und sind in die

dortigen Vernetzungsstruk-

turen eingebunden.

Mit der Umsetzung der Planung 

(insbesondere der randlichen Ein-

grünung des Plangebietes) wird 

dem Ziel (sanfter Übergang zur 

umgebenden Landschaft) des 

Masterplanes Rechnung getra-

gen. 
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2.0 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des 

derzeitigen Umweltzustands, 

einschließlich der Umweltmerk-

male der Gebiete, die voraus-

sichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei      

a) Durchführung /

b) Nichtdurchführung der Pla-

nung im Bezug auf die gesamt-

städtische Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachtei-

ligen Auswirkungen 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB   Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt 

Das Plangebiet wird aktuell 

als Lagerplatz und Grünland 

genutzt. Es befinden sich 

keine Schutzgebiete gemäß 

§§ 23 – 30 des Bundesnatur-

schutzgesetz, keine nach § 18 

des Thüringer Naturschutzge-

setz ausgewiesene Schutzge-

biete und keine Gebiete des 

Natura-2000-Netzes im oder 

in der unmittelbaren Umge-

bung des Plangebietes. 

Im Plangebiet wurden 11 Fle-

dermausarten und 22 Vogel-

arten nachgewiesen, potenti-

ell mit dem vorkommen der 

Zauneidechse zu rechnen. 

a) Prognose bei Durchführung

der Planung: 

Die FNP - Änderung ermöglicht 

die Anlage eines Camping- und 

Caravanstellplatzes. Damit 

verbunden sind potentielle an-

lagebedingte Lebensraumver-

luste für die Fauna.  

Die bau- und betriebsbeding-

ten Störungen werden sich im 

Vergleich zur aktuell vorgese-

henen Flächennutzung nicht 

verändern 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Der wirksame FNP ermöglicht 

die Bebauung (gemischten 

Bauflächen) des südlichen Be-

reiches des Plangebietes. Der 

nördliche Bereich des Plange-

bietes ist als Flächen für den 

Gartenbau ausgewiesen. Bei 

Nutzung der Flächen wie im 

wirksamen FNP vorgesehen ist 

von einem Lebensraumverlust 

für die vorhandenen Arten aus-

zugehen. Im südlichen Plange-

biet kann dieser Lebensraum-

verlust im Zuge der Gestaltung 

der Grünflächen zur Bebauung 

kompensiert werden. Das Le-

bensraumangebot im nördli-

chen Plangebiet wird sich ver-

ringern. 

Maßnahmen auf der Ebene 

des FNP sind nicht erforder-

lich. 

Auf der Eben der Bebauungs-

planung können ggf. erfor-

derliche Maßnahmen zur 

Vermeidung und Kompensa-

tion von erheblichen popu-

lationsgefährdende Auswir-

kungen der Baumaßnahme 

festgesetzt werden (z.B. 

zeitliche Vorgaben für den 

Beginn Gebäudesanierung, 

der Beseitigung von Gehölz-

strukturen, die Schaffung 

von Ersatzlebensräumen 

und Quartieren sowie die 

Ausweisung von Begrü-

nungsmaßnahmen). 
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Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des 

derzeitigen Umweltzustands, 

einschließlich der Umweltmerk-

male der Gebiete, die voraus-

sichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei      

a) Durchführung /

b) Nichtdurchführung der Pla-

nung im Bezug auf die gesamt-

städtische Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachtei-

ligen Auswirkungen 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB    Boden 

Der Boden des Geltungsberei-

ches ist eine Löß – Schwarz-

erde. Im südlichen Geltungs-

bereich ist dieser anthropo-

gen überformt und teilweise 

versiegelt. Der nördliche Gel-

tungsbereich wird als Lager-

fläche und als Grünlandfläche 

genutzt. 

a) Prognose bei Durchführung

der Planung: 

Die FNP - Änderung ermöglicht 

anlagebedingt Flächenversie-

gelungen und Flächenteilver-

siegelungen.  

Entsprechend Punkt 3.0 ist 

eine höhere Versiegelung von 

Grundfläche möglich. Die Ver-

siegelung kann jedoch durch 

die durchschnittliche Begrü-

nung der Flächen innerhalb 

des Geltungsbereiches ausge-

glichen werden. 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen des Bodens 

erfolgen bei Einhaltungen der 

gesetzlichen Regelungen 

nicht. 

In Bezug auf die gesamtstädti-

sche Situation von Erfurt sind 

aufgrund der geringen Flä-

chengröße des Geltungsberei-

ches und der Vorbelastungen 

(vorhandene und weiter mögli-

che Versiegelungen und Teil-

versiegelungen) keine negati-

ven Auswirkungen zu erwar-

ten. 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Der aktuelle FNP ermöglicht 

im Bereich der gemischten 

Baufläche Flächenversiegelun-

gen. Der nördliche Planungs-

raum (Flächen für den Garten-

bau) sieht keine Flächenversie-

gelungen vor. Im Wesentlichen 

erfolgt eine Intensivierung der 

bestehenden Flächennutzun-

gen.  

Maßnahmen auf der Ebene 

des FNP sind nicht erforder-

lich. 

Im nachgeordneten Bebau-

ungsplanverfahren können 

weitere Maßnahmen zur 

Minderung des Eingriffs 

ausgewiesen werden, z.B. 

Wasserdurchlässige Flä-

chenbefestigungen. 
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Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des 

derzeitigen Umweltzustands, 

einschließlich der Umweltmerk-

male der Gebiete, die voraus-

sichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei      

a) Durchführung /

b) Nichtdurchführung der Pla-

nung im Bezug auf die gesamt-

städtische Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachtei-

ligen Auswirkungen 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB     Wasser 

Im Planungsraum befinden 

sich keine Oberflächengewäs-

ser.  

Mit Grundwasser ist ab ca. 

5,00 m Tiefe zu rechnen. Die 

Grundwasserneubildungsrate 

ist mit 50-75 mm / Jahr sehr 

gering 

Das anfallende Regenwasser 

versickert breitflächig. 

a) Prognose bei Durchführung

der Planung: 

Die FNP - Änderung ermöglicht 

die anlagebedingte Flächen-

versiegelungen und Flächen-

teilversiegelungen und somit 

die Reduzierung der Grund-

wasserneubildung und Erhö-

hung des Regenwasserabflus-

ses. Auf Grund der geringen 

Änderung der möglichen Ver-

siegelung erfolgen auf Ebene 

des FNP keine Beeinträchti-

gungen der gesamtstädti-

schen Situation, siehe Punkt 

3.0. 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen des Schutz-

gutes Wasser erfolgen bei Ein-

haltungen der gesetzlichen Re-

gelungen nicht. 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Der wirksame FNP ermöglicht 

die Bebauung (gemischten 

Bauflächen) des südlichen Be-

reiches des Plangebietes und 

die Nutzung als des nördlichen 

Bereichs als Flächen für den 

Gartenbau. Damit Beibehal-

tung der aktuellen Abfluss- 

und Versickerungssituation. 

Maßnahmen auf der Ebene 

des FNP sind nicht erforder-

lich. 

Im nachgeordneten Bebau-

ungsplanverfahren können 

Maßnahmen zur Minderung 

des Eingriffs ausgewiesen 

werden, z.B. wasserdurch-

lässige Flächenbefestigun-

gen, Flächen zur Versicke-

rung des anfallenden Regen-

wassers und die Anlage von 

begrünten Dachflächen zur 

Erhöhung der Regenwasser-

rückhaltung. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB      Klima / Luft 

Die Stadt Erfurt gehört zum 

Klimabereich Südostdeutsche 

Becken und Hügel. Die Region 

ist verhältnismäßig warm 

und trocken. Im langjährigen 

a) Prognose bei Durchführung

der Planung: 

Die FNP - Änderung ermöglicht 

die anlagebedingte Änderung 

der Flächennutzung innerhalb 

des Planungsgebietes. 

Maßnahmen auf der Ebene 

des FNP sind nicht erforder-

lich. 

Im nachgeordneten Bebau-

ungsplanverfahren können 
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Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des 

derzeitigen Umweltzustands, 

einschließlich der Umweltmerk-

male der Gebiete, die voraus-

sichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei      

a) Durchführung /

b) Nichtdurchführung der Pla-

nung im Bezug auf die gesamt-

städtische Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachtei-

ligen Auswirkungen 

Mittel herrschen in Erfurt fol-

gende Klimacharakteristika 

vor: 

- Jahresniederschlagsmenge: 

540 bis 724 mm  

- mittlere Jahrestemperatur: 

7,8 bis 9,3°C°C  

- überwiegend vorherr-

schende Windrichtung in 

freien Lagen: Süd bis Süd-

west2 

Entsprechend der Arbeits-

karte Klima des Flächennut-

zungsplans Erfurt befindet 

sich der nördliche Geltungs-

bereich innerhalb der Klima-

schutzzone 2. Ordnung. Dies 

sind Flächen mit großer Be-

deutung für die Kalt- und 

Frischluftentstehung sowie 

für die Be- und Entlüftung 

und die bioklimatische Situa-

tion der Stadt Erfurt. Der süd-

liche Geltungsbereich befin-

det sich innerhalb von Flä-

chen von mäßiger bis hoher 

Überwärmung mit negativer 

Bedeutung, insbesondere für 

das Bioklima. 

Die Änderungen bewirken auf 

Grund der geringen Neuversie-

gelung keine Beeinträchtigun-

gen der gesamtstädtischen Si-

tuation, siehe Punkt 3.0. 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen der Schutz-

güter Klima/Luft erfolgen bei 

Einhaltungen der gesetzlichen 

Regelungen nicht. 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Bei Beibehaltung des wirksa-

men FNP wird die klimatische 

Situation im Wesentlichen 

beibehalten, eine Neuversie-

gelung ist im Bereich der .ge-

mischten Bauflächen möglich. 

Maßnahmen zur Verbesse-

rung der klimatischen Situa-

tion ausgewiesen werden. 

Dazu zu zählen: Dachbegrü-

nung, Befestigung von We-

gen und Stellplätzen mit 

Schotterrasen und Rasengit-

terplatten, Begrünung der 

Flächen mit Bäumen und 

Sträuchern.     

Vermeidung von Emissio-

nen: Beschränkung der Ver-

wendung luftverunreinigen-

der Stoffe (Verbot zum Ver-

brennen von Abfällen; sowie 

zur Verwendung flüssiger 

und fester Brennstoffe) sind 

im nachgeordneten Bebau-

ungsplanverfahren vorzuse-

hen. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB  Landschaftsbild 

Der Planungsraum befindet 

sich an Ortsrand von Dit-

telstedt angrenzend zur 

ackerbaulich genutzten 

Ackerebene um Erfurt. Der Pla-

nungsraum ist von öffentli-

chen Wegen her nur begrenzt 

einsehbar. Die aktuelle ge-

werbliche Nutzung als Lager-

fläche weist nur einer teil-

a) Prognose bei Durchführung 

der Planung: 

Durch die Anlage des Sonder-

gebietes zur Erholung erfolgt 

die Neugestaltung des Plange-

bietes am Ortsrand von Dit-

telstedt. Durch die zu erwar-

tende durchschnittliche Be-

grünung der Flächen innerhalb 

des Geltungsbereiches wird 

Maßnahmen auf der Ebene 

des FNP sind nicht erforder-

lich. 

Im nachgeordneten Bebau-

ungsplanverfahren kann das 

Landschaftsbild im Ver-

gleich zur jetzigen Situation 

Verbessert werden. 

2 TLUG Umwelt regional, http://www.tlug-jena.de/ Stand 01.2017 
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Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des 

derzeitigen Umweltzustands, 

einschließlich der Umweltmerk-

male der Gebiete, die voraus-

sichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei      

a) Durchführung /

b) Nichtdurchführung der Pla-

nung im Bezug auf die gesamt-

städtische Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachtei-

ligen Auswirkungen 

weise vorhandenen randli-

chen Eingrünung auf. Die Ab-

lagerungen in Verbindung 

mit einer fehlenden Eingrü-

nung der Flächen wirken stö-

rend auf das Ortsbild. 

Prägend sind die östlich und 

westlich vorhandenen Ge-

hölzabschnitte und die weni-

gen größeren Einzelbäume. 

Die Heckenbereiche und Ein-

zelbäume am Rande des Pla-

nungsraumes bleiben erhal-

ten 

eine Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes vermieden. 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Bei Beibehaltung des wirksa-

men FNP ist eine Bebauung 

des südlichen Plangebietes 

und eine gärtnerische Nut-

zung des nördlichen Plange-

bietes möglich. Begrünungs-

maßnahmen können nur inner-

halb der gemischten Baufläche 

erfolgen. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB    biologische Vielfalt 

Entsprechend des wirksamen 

FNP ist das Plangebiet im Sü-

den als gemischte Baufläche 

und der größere nördliche Teil 

als Fläche für den Gartenbau 

ausgewiesen. 

Beide Biotopstrukturen wer-

den bezüglich der Flora als re-

lativ artenarm eingeschätzt. 

Die unterschiedlichen Struk-

turen am Siedlungsrad bieten 

jedoch gute Lebensbedingun-

gen für verschiedene stö-

rungsunempfindliche faunis-

tische Arten.  

a) Prognose bei Durchführung

der Planung: 

Die FNP - Änderung ermöglicht 

die Änderung der Flächennut-

zung innerhalb des Planungs-

gebietes. Die Flächen werden 

stärker durchgrünt, unterlie-

gen jedoch Beeinträchtigun-

gen durch die Nutzung als Ca-

ravan- und Campingplatz.  

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Der wirksame FNP ermöglicht 

die Bebauung (gemischten 

Bauflächen) des südlichen Be-

reiches des Plangebietes und 

die Nutzung als des nördlichen 

Bereichs als Flächen für den 

Gartenbau. 

Bei Nutzung des nördlichen 

Bereichs als Flächen für den 

Gartenbau ist von einer gerin-

gen biologischen Vielfalt aus-

zugehen. Für den südlichen Be-

reich ist mit dem Erhalt des 

Gebietscharakters und somit 

des aktuelle zu erwartenden 

Artenspektrums auszugehen. 

Maßnahmen auf der Ebene 

des FNP sind nicht erforder-

lich. 

Die durchschnittliche biolo-

gische Vielfalt wird im ge-

samten Planungsgebiet ge-

währleistet werden. 
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Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des 

derzeitigen Umweltzustands, 

einschließlich der Umweltmerk-

male der Gebiete, die voraus-

sichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei      

a) Durchführung /

b) Nichtdurchführung der Pla-

nung im Bezug auf die gesamt-

städtische Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachtei-

ligen Auswirkungen 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB     Wirkungsgefüge: 

Das Wirkungsgefüge wird 

charakterisiert durch die be-

stehende intensive Flächen-

nutzung als Lagerfläche und 

die extensive Grünlandnut-

zung im Randbereich der Orts-

lage Dittelstedt. Insbeson-

dere im südlichen Geltungs-

bereich sind durch die beste-

hende Bebauung und Versie-

gelung die Böden vorbelastet, 

die Grundwasserneubil-

dungsrate verringert, das 

Kleinklima und das Land-

schaftsbild beeinträchtigt. 

Aus den vorhandenen Nutzun-

gen resultiert das für den 

Ortsrandbereich typische Ar-

tenspektrum. 

a) Prognose bei Durchführung

der Planung: 

Die durch die FNP - Änderung 

ermöglichten Beeinträchti-

gungen des Plangebietes erfol-

gen auf die Schutzgüter  

Tiere / Pflanzen / biologische 

Vielfalt, Boden, Wasser, 

Klima/Luft und Landschafts-

bild 

Bau- und betriebsbedingte Be-

einträchtigungen der Schutz-

güter und damit auch des Wir-

kungsgefüges erfolgen bei Ein-

haltungen der gesetzlichen Re-

gelungen nicht. 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Erhalt des bestehenden Wir-

kungsgefüges 

Die durch die FNP - Ände-

rung ermöglichten Maßnah-

men des Plangebietes kön-

nen innerhalb des Geltungs-

bereiches kompensiert wer-

den. 

Im nachgeordneten Bebau-

ungsplanverfahren erfolgen 

Optimierungen: 

Die Bebauung wird auf den 

südlichen Teil des Geltungs-

bereiches beschränkt. 

Der Geltungsbereich wird 

massiv eingegrünt und die 

Dachflächen teilweise mit 

einer Dachbegrünung verse-

hen. 

Alle Flächenbefestigungen 

erfolgen als wasserdurchläs-

sige und teilweise begrünte 

(Rasengitterplatten und 

Schotterrasen) Befestigun-

gen 

Das Wirkungsgefüge im 

Plangebiet wird ohne nega-

tive Auswirkungen auf die 

Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7a BauGB neu gestaltet. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB   Natura 2000 Gebiete 

Natura 2000 Gebiete sind im 

Planungsraum und in der  Um-

gebung nicht vorhanden. 

Da nächstgelegene Natura 

2000 Schutzgebiet des FFH 

Gebiet “Steiger - Willroder 

Forst - Werningslebener 

Wald“ befindet sich in ca. 2,1 

km Entfernung. 

a) Prognose bei Durchführung

der Planung: 

Keine Beeinträchtigungen 

Die Wirkungen der FNP - Ände-

rung erreichen keine FFH-

Gebiete. 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Es bestehen weiterhin keine 

Wechselwirkungen zwischen 

Keine Maßnahmen notwen-

dig. 
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Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des 

derzeitigen Umweltzustands, 

einschließlich der Umweltmerk-

male der Gebiete, die voraus-

sichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei      

a) Durchführung /

b) Nichtdurchführung der Pla-

nung im Bezug auf die gesamt-

städtische Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachtei-

ligen Auswirkungen 

dem Planungsraum und FFH - 

Gebieten. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB     Menschen und ihre Gesundheit 

Das Plangebiet ist entspre-

chend des wirksamen FNP im 

Süden als gemischte Bauflä-

che und der größere nördliche 

Teil als Fläche für den Garten-

bau ausgewiesen.  

Als Grün- und Erholungsflä-

che selbst sind die Flächen für 

die Erholung nicht geeignet 

und somit von geringer Be-

deutung für die Erholungs-

nutzung im Ortsteil Dit-

telstedt. 

a) Prognose bei Durchführung

der Planung: 

Durch die vorgesehene FNP - 

Änderung werden die Flächen 

für die Erholungsnutzung er-

schlossen. 

Durch den An- und Abreisever-

kehr Erhöhung des Verkehrs-

aufkommens. 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Bei Beibehaltung des wirksa-

men FNP wird die Situation im 

Wesentlichen beibehalten. 

Die nördlichen Flächen (Flä-

chen für den Gartenbau) ste-

hen nicht zur Erholungsnut-

zung zur Verfügung. Die südli-

chen Flächen können als ge-

mischte Bauflächen genutzt 

werden. 

Maßnahmen auf der Ebene 

des FNP sind nicht erforder-

lich. Es erfolgt eine Aufwer-

tung der Flächen. 

Die Vermeidung negative 

Auswirkungen auf benach-

barte Gebiete (z.B. Lärmbe-

lastungen) wird im nachge-

ordneten Bebauungsplan-

verfahren betrachtet und 

Maßnahmen (z.B. Anlagen 

zum Lärmschutz) ausgewie-

sen. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB     Bevölkerung insgesamt 

Das  unmittelbare Umfeld des 

Planungsgebietes und das 

Plangebiet selbst ist für die 

Erholung wenig geeignet und 

somit von geringer Bedeu-

tung für die Erholungsnut-

zung im Erfurter Stadtgebiet 

a) Prognose bei Durchführung

der Planung: 

Durch die vorgesehene FNP - 

Änderung werden die Flächen 

für die Erholungsnutzung im 

Stadtgebiet Erfurt erschlos-

sen.  

Der Planungsraum ist klein-

räumig und durch die vorgese-

hene Nutzung des Planungs-

raumes ist keine Beeinträchti-

gungen der angrenzenden Flä-

chen zu erwarten. 

Durch die Umsetzung der 

Begrünungsmaßnahmen 

wird das Plangebiet optisch 

aufgewertet. 

Die Vermeidung negative 

Auswirkungen auf benach-

barte Gebiete (z.B. Lärmbe-

lastungen) wird im nachge-

ordneten Bebauungsplan-

verfahren gewährleistet. 
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Bestandsaufnahme 
der einschlägigen Aspekte des 

derzeitigen Umweltzustands, 

einschließlich der Umweltmerk-

male der Gebiete, die voraus-

sichtlich erheblich beeinflusst 

werden 

Prognose 
über die anlagebedingte Entwick-

lung des Umweltzustands bei      

a) Durchführung /

b) Nichtdurchführung der Pla-

nung im Bezug auf die gesamt-

städtische Umweltsituation  

Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung 

und zum Ausgleich der nachtei-

ligen Auswirkungen 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

Bei Beibehaltung des wirksa-

men FNP wird die Situation im 

Wesentlichen beibehalten..  

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB  - Kultur-/ Sachgüter 

Nach derzeitigem Kenntnis-

stand befinden sich keine Kul-

tur- oder Sachgüter im Pla-

nungsraum.

a) Prognose bei Durchführung

der Planung: 

keine Änderung des Zustandes 

b) Prognose bei Nichtdurch-

führung der Planung: 

keine Änderung des Zustandes 

Erdarbeiten bedürfen einer 

Erlaubnis der Denkmal-

schutzbehörde nach § 13 

Abs. 1 Nr. 3 ThürDSchG. Bei 

Umsetzung der Planung ist 

die Sicherung und Erhaltung 

archäologischer Befunde 

und Kulturdenkmale gem. 

§§ 7, 12 ThürDSchG anzu-

streben und fachgerecht zu 

dokumentieren. 

Belange nach §1 Abs. 6 Nr. 7e BauGB - Sachgerechter Umgang mit Abfällen und mit 

Abwasser) 

Belange nach §a Abs. 6 Nr. 7f - Nutzung erneuerbarer Energien sowie Sparsame und 

effiziente Nutzung von Energie) 

Die Entsorgung von Abfällen 

und Abwässern ist mittels 

städtischer Satzungen gere-

gelt. 

Die Nutzung von Photovol-

taikmodulen zur Energiege-

winnung ist vorzusehen. 

Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB  - Wechselwirkungen 

Naturnähe und Versiegelungsgrad des Bodens, haben Einfluss auf den natürlichen Grundwas-

serhaushalts, die Grundwasserneubildungsrate sowie die Grundwassergeschütztheit. Ein na-

türliches Bodengefüge ist Voraussetzung für die Entwicklung standortgerechter Pflanzenge-

sellschaften und ihrer Tierwelt. Wasserhaushalt und Versieglungsgrad haben unmittelbar 

Auswirkungen auf die Arten und Biotope und das Kleinklima. Diese wiederum und die Lufthy-

giene haben Auswirkungen auf den Lebensraum, die Erholungseignung und das subjektive 

Empfinden des Menschen.  

Im Plangebiet beabsichtigte Änderung des FNP hat Auswirkungen auf die Umwelt, insbeson-

dere durch die Umnutzung der gärtnerisch genutzten Flächen. Die damit verbundenen nega-

tiven Auswirkungen, insbesondere auf die Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a, c, d BauGB sind 

kleinräumig auf den Geltungsbereich beschränkt und werden daher im nachgeordneten Be-

bauungsplanverfahren betrachtet  

Auf Grund der geringen Flächengröße hat die Umsetzung der Änderung des FNP keine Auswir-

kungen auf die gesamtstädtische Situation. 
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3.0 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswir-

kungen 

Die Konkretisierung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Auswirkungen wird in das nachgeordnete Bebauungsplanverfahren verlagert. 

Die Ermittlung des Kompensationsumfanges erfolgt überschlägig entsprechend der Vorgaben 

des Thüringer Bilanzierungsmodells, der Vorgaben des wirksamen Flächennutzungsplanes und 

der geplanten Flächennutzungsplanänderung. 

1.) Bewertung der Bestandssituation der Eingriffsfläche (entsprechend wirksamen FNP) 

Code Bezeichnung 
Fläche 

in m2 

Bedeu-

tungs-

stufe 

Biotopwert 

4310 Fläche für den Gartenbau 10300 20 206000 

9391 
Gemischte Baufläche, angenommene GRZ 

0,4 
2820 30 70500 

9200 / 

9139 

Gemischte Baufläche, angenommene GRZ 

0,4 
1880 0 0 

15000 276.500 

2.) Bewertung der Planung (geplante FNP – Änderung) 

Code Bezeichnung Fläche in 

m2 

Bedeu-

tungs-

stufe 

Biotopwert 

9360 Zelt- / Campingplätze 12000 25 300.000 

9200 / 

9139 

Verkehrsflächen / Gebäudefläche 

GRZ 0,2 
3000 0 0 

15000 300.000 

Die mit der FNP-Änderung vorbereitete Änderung der Flächennutzung kann bei Anlage eines 

durchschnittlich strukturieren Sondergebiete für die der Erholung (z.B. durch die Anlage von 

Gehölzstrukturen) innerhalb des Planungsraumes ausgeglichen werden. 

4.0 Alternativen 

Seit längerem wird an der Standortsuche für Camping- und Caravanstellplätze im Gebiet der 

Landeshauptstadt Erfurt intensiv gearbeitet. Bisher konnte kein geeigneter Standort ohne an-

deren einträglicheren Flächennutzungen gefunden werden 

Aktuell gibt es einen Investor, der bereit und in der Lage ist, einen solchen Camping- und Cara-

vanstellplatz zu entwickeln und zu betreiben. Momentan liegt vom Vorhabenträgers ein Antrag 

auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens nach §12 BauGB zur Errich-

tung eines Caravan- und Campingplatzes in Erfurt-Dittelstedt vor. 

Eine vergleichbare Fläche steht Errichtung eines Caravan- und Campingplatzes nicht zur Verfü-

gung. 
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5.0 Ergänzende Angaben 

5.1 Methodik  

Die Umweltprüfung wurde auf Basis folgender Quellen vorgenommen: 

 Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 (2014)

 Regionalplan Mittelthüringen (2011)

 Flächennutzungsplan der Stadt Erfurt (2006)

 Landschaftsplan der Stadt Erfurt (1997)

 Masterplan Grün der Landeshauptstadt Erfurt (2015)

 Vorhabenbezogener B-Plan, GOP und Umweltbericht für das Vorhaben DIT 673

 Schallimmissionsprognose (2017)

 Thüringen Bilanzierungsmodell (2005),

 Grünordnungsplan/Umweltbericht.

5.2 Monitoring 

Die Definition der notwendigen Maßnahmen zur langfristigen Prüfung der prognostizierten 

Umweltauswirkungen wird auf die Ebene des Bebauungsplanes verlagert. 

6.0 Zusammenfassung 

Die FNP - Änderung Nr. 30 ist auf ein Plangebiet von ca. 1,50 ha am Ortsrand von Dittelstedt 

geplant. Die Flächennutzungsplanänderung dient der Schaffung der Voraussetzung zur Umset-

zung des in Aufstellung befindlichen B-Planes DIT673 "Caravan- und Campingplatz Erfurt-Dit-

telstedt“.  

Das Plangebiet ist anthropogen vorbelastet und beinhaltet keine gesetzlich geschützten Ele-

mente. 

Entsprechend der Bewertung der Umweltauswirkungen die sich aus der Flächennutzungs-

planänderung ergeben sind erhebliche und/oder nachhaltige Umweltauswirkungen nicht vor-

handen. Dies ergibt sich aus der geplanten Flächennutzung und der Kleinräumigkeit im Ver-

gleich zur gesamtstädtischen Situation. 

Die zu erwartenden lokalen erheblichen Auswirkungen werden auf der Ebene der Bauleitpla-

nung im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren betrachtet und durch geeignete Maßnah-

men vermieden oder kompensiert. 
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7.0 Quellenverzeichnis 

 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –Geräuschimmissionen– , 19.

August 1970

 Bundesnaturschutzgesetz in der aktuellen Fassung

 Baugesetzbuch in der aktuellen Fassung

 Dr. Walther + Walther Freie Architekten und Stadtplaner, Vorhabenbezogener Bebauungs-

plan Erfurt DIT 673 "Caravan- und Campingplatz Dittelstedt“, Stand Februar 2017

 Ingenieurbüro Frank und Apfel GbR, Schallimmissionsprognose  LG 133/2016, schalltechni-

sche Berechnungen für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan DIT 673 „Caravan- und Cam-

pingplatz Dittelstedt“ in Erfurt, 2017

 Leitfaden Umweltverträglichkeitsprüfung und Eingriffsregelung in Thüringen, November

1994 

 Landeshauptstadt Erfurt, 1999 (letztmalig geändert 28.02.2007): Satzung der Landeshaupt-

stadt Erfurt zum Schutz des Baumbestandes im besiedelten Bereich (Baumschutzsatzung)

 Landeshauptstadt, 1995: Begrünungssatzung bei Baumaßnahmen in der Stadt Erfurt

 Landeshauptstadt Erfurt, Begründung Bebauungsplan MIT634, Mai 2014

 Landeshauptstadt Erfurt, Landschaftsplan 1997

 Landeshauptstadt Erfurt, Masterplan Grün, Rahmenkonzept zur Fortschreibung des Land-

schaftsplanes der Landeshauptstadt Erfurt; Entwurf 2011

 Landeshauptstadt Erfurt, Flächennutzungsplan, 2005

 Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt / Thüringer Landesanstalt für

Umwelt und Geologie, Die Naturräume Thüringens, Heft 21, Jena 2004

 Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (TMLNU): Die Eingriffsregelung

in Thüringen – Bilanzierungsmodell, August 2005

 Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Landesentwicklungspro-

gramm Thüringen 2025, 2014

 Thüringer Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - in der aktuellen Fassung

 Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, 1999: Anleitung zur

Bewertung der Biotoptypen Thüringens (Eingriffsregelung in Thüringen), Erfurt.

 Thüringer Bauordnung (ThürBO), 10.07.2012

 Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen, Regionalplan Mittelthüringen,

01.08.2011 

 Richtlinie 92/46/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume

der Wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)
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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 6a Abs. 1 BauGB 

Die Genehmigung der 30. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) durch das Thüringer 
Landesverwaltungsamt erfolgte mit Bescheid vom 05.11.2018 unter Aktenzeichen 
310-4621-7669/2018-16051000-FNP-Erfurt 30.Ä.  

Mit Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 04/2019 vom 01.03.2019 ist die 30. Änderung des 
FNP wirksam. 

Im Zuge der Aufstellung der FNP-Änderung wurden eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß §§ 3, 4 BauGB durchgeführt. 

Die voraussichtlichen erheblichen Umwelteinwirkungen wurden ermittelt und in einem 
Umweltbericht beschrieben und bewertet. Das Abwägungsergebnis zur Berücksichtigung 
der Umweltbelange sowie der sonstigen relevanten Stellungnahmen aus der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung wurde durch den Stadtrat bestätigt. 

Es besteht die Verpflichtung, nach Wirksamwerden der FNP-Änderung gemäß § 6a Abs. 1 
BauGB eine zusammenfassende Erklärung mit Angaben zur Art und Weise der Berücksich-
tigung der Umweltbelange, Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und 
geprüften Planungsalternativen zu erstellen. 

1 Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange und Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

1.1 Umweltbelange 

Alle Inhalte und Ergebnisse der Umweltprüfung sind im Umweltbericht detailliert darge-
stellt und beschrieben. Der Umweltbericht zur 30. Änderung des FNP vergleicht schutzgut-
bezogen die Zielstellung des seit Mai 2006 wirksamen FNP (Gemischte Bauflächen, Flä-
chen für den Gartenbau) mit der zukünftigen Zielstellung des FNP (Sondergebiet, dass der 
Erholung dient, Zweckbestimmung Camping und Ferienhäuser). 

Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt: potentielle anlagebedingte Lebensraumverluste für 
die Fauna. 
Maßnahmen auf der Ebene des FNP sind nicht erforderlich. Im Bebauungsplanung können 
ggf. erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung und Kompensation von erheblichen popu-
lationsgefährdenden Auswirkungen der Baumaßnahme festgesetzt werden. 

Boden: Anlagebedingt Flächenversiegelungen und Flächenteilversiegelungen. Eine höhere 
Versiegelung von Grundfläche ist möglich. Die Versiegelung kann jedoch durch die durch-
schnittliche Begrünung der Flächen innerhalb des Geltungsbereiches ausgeglichen werden. 
In Bezug auf die gesamtstädtische Situation von Erfurt sind aufgrund der geringen Flä-
chengröße des Geltungsbereiches und der Vorbelastungen (vorhandene und weiter mögli-
che Versiegelungen und Teilversiegelungen) keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 
Maßnahmen auf der Ebene des FNP sind nicht erforderlich. Im nachgeordneten Bebau-
ungsplanverfahren Ausweisung weiterer Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs. 

Wasser: Anlagebedingte Flächenversiegelungen und Flächenteilversiegelungen und somit 
die Reduzierung der Grundwasserneubildung und Erhöhung des Regenwasserabflusses. 
Aufgrund der geringen Änderung der möglichen Versiegelung erfolgen auf Ebene des FNP 
keine Beeinträchtigungen der gesamtstädtischen Situation. 
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Maßnahmen auf der Ebene des FNP sind nicht erforderlich. Im nachgeordneten Bebau-
ungsplanverfahren können weitere Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs ausgewiesen 
werden. 

Klima/ Luft: Anlagebedingte Änderung der Flächennutzung innerhalb des Planungsgebie-
tes. Aufgrund der geringen Neuversiegelung keine Beeinträchtigungen der gesamtstädti-
schen Situation. 
Maßnahmen auf der Ebene des FNP sind nicht erforderlich. Im nachgeordneten Bebau-
ungsplanverfahren können weitere Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs ausgewiesen 
werden. Vermeidung von Emissionen durch Beschränkung der Verwendung luftverunreini-
gender Stoffe im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren. 

Landschaftsbild: Durch die Anlage des Sondergebietes zur Erholung erfolgt die Neugestal-
tung des Plangebietes am Ortsrand von Dittelstedt. Durch zu erwartende durchschnittliche 
Begrünung der Flächen innerhalb des Geltungsbereiches wird eine Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes vermieden. 
Maßnahmen auf der Ebene des FNP sind nicht erforderlich. Im nachgeordneten Bebau-
ungsplanverfahren kann das Landschaftsbild im Vergleich zur bestehenden Situation ver-
bessert werden. 

Biologische Vielfalt: Änderung der Flächennutzung innerhalb des Planungsgebietes. Die 
Flächen werden stärker durchgrünt, unterliegen jedoch Beeinträchtigungen durch die Nut-
zung als Caravan- und Campingplatz. 
Maßnahmen auf der Ebene des FNP sind nicht erforderlich. Die durchschnittliche biologi-
sche Vielfalt wird im gesamten Planungsgebiet gewährleistet werden. 

Wirkungsgefüge: Die durch die FNP-Änderung ermöglichten Beeinträchtigungen des Plan-
gebietes erfolgen auf die Schutzgüter Tiere / Pflanzen / biologische Vielfalt, Boden, Wasser, 
Klima/Luft und Landschaftsbild. 
Durch die FNP-Änderung ermöglichte Maßnahmen des Plangebietes können innerhalb des 
Geltungsbereiches kompensiert werden. Im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren er-
folgen Optimierungen im Baugebiet hinsichtlich Baubeschränkungen, Eingrünung, Dach-
begrünung, Flächenbefestigung etc. Das Wirkungsgefüge im Plangebiet wird ohne negati-
ve Auswirkungen auf die Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB neu gestaltet. 

Natura 2000-Gebiete: Keine Beeinträchtigungen. Die Wirkungen der FNP-Änderung errei-
chen keine FFH-Gebiete. Es sind keine Maßnahmen notwendig. 

Menschen und ihre Gesundheit: Durch die vorgesehene FNP-Änderung werden die Flächen 
für die Erholungsnutzung erschlossen. Durch den An- und Abreiseverkehr Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens. 
Maßnahmen auf der Ebene des FNP sind nicht erforderlich. Es erfolgt eine Aufwertung der 
Flächen. Die Vermeidung negativer Auswirkungen auf benachbarte Gebiete (z.B. Lärmbe-
lastungen) wird im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren betrachtet und es werden 
entsprechende Maßnahmen ausgewiesen. 

Bevölkerung insgesamt: Durch die vorgesehene FNP-Änderung werden die Flächen für die 
Erholungsnutzung im Stadtgebiet Erfurt erschlossen. Der Planungsraum ist kleinräumig 
und durch die vorgesehene Nutzung des Planungsraumes ist keine Beeinträchtigungen der 
angrenzenden Flächen zu erwarten.  
Durch die Umsetzung der Begrünungsmaßnahmen wird das Plangebiet optisch aufgewer-
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tet. Die Vermeidung negative Auswirkungen auf benachbarte Gebiete (z.B. Lärmbelastun-
gen) wird im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren gewährleistet. 

Kultur-/ Sachgüter: Keine Änderung des Zustandes. 
Auf der nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsebene bedürfen Erdarbeiten einer 
Erlaubnis der Denkmalschutzbehörde. Bei Umsetzung der Planung ist die Sicherung und 
Erhaltung archäologischer Befunde und Kulturdenkmale anzustreben und fachgerecht zu 
dokumentieren. 

Wechselwirkungen: Die im Plangebiet beabsichtigte Änderung des FNP hat Auswirkungen 
auf die Umwelt, insbesondere durch Umnutzung der gärtnerisch genutzten Flächen. Damit 
verbundenen negative Auswirkungen, insbesondere auf Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a, 
c, d BauGB sind kleinräumig auf den Geltungsbereich beschränkt und werden im nachge-
ordneten Bebauungsplanverfahren betrachtet. Aufgrund der geringen Flächengröße hat die 
Umsetzung der Änderung des FNP keine Auswirkungen auf die gesamtstädtische Situation. 

1.2 Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange geäußerte Hinweise zu den 
Umweltbelangen, insbesondere: 

Amt für Landesentwicklung und Flurneuordnung:  Standort wird als ungeeignet angese-
hen. Bebauungsplanung liegt im Außenbereich und nimmt größerenteils landwirtschaftli-
che Nutzflächen (Grünland) in Anspruch. Maßnahmen im Zusammenhang zu den verschie-
denen Schutzgütern betrachten und bewerten. Immissionen und Emissionen durch Gar-
tenbaubetriebe. 
Landwirtschaftsamt Sömmerda: Standort ungeeignet. Vorhaben entzieht Landwirtschaft 
Dauergrünland. Vorhaben darf zu keinen Produktionseinschränkungen bei benachbarten 
Betrieben führen. Vorhaben soll keine negativen Auswirkungen auf Natur, Landwirtschaft 
und Raumstruktur, Stadt- und Dorfbild entstehen lassen. Belastung der Verkehrserschlie-
ßung. Erhalt dörflicher Ortsstruktur und Sicherung landwirtschaftlicher Nutzungen. Erhalt 
hochwertiger Gartenbau-Anbauflächen. Gewährleistung Erreichbarkeit und Bewirtschaf-
tung angrenzender Ackerlandfeldblöcke 
Im Stadtgebiet wurden verschiedenste Standorte auf Realisierbarkeit untersucht, der 
Standort ist geeignet und das Vorhaben umsetzbar. Das Plangebiet stellt gegenwärtig fak-
tisch eine Gewerbebrache dar. Im Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan DIT673 „Ca-
ravan- und Campingplatz Erfurt-Dittelstedt“ wurden eine Schallimmissionsprognose, ein 
Artenschutzgutachten, eine Baugrunduntersuchung, ein Grünordnungsplan sowie eine 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung/ Umweltbericht erarbeitet, mit dem Ergebnis, dass 
durch den Caravan- und Campingplatz keine normativen Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind. Es wird weiter auf im Planvollzug zu realisierende Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen abgestellt. 

Raumordnung und Landesplanung: Nördlich angrenzend befindet sich das Vorranggebiet 
„Landwirtschaftliche Bodennutzung LB-21 östlich und nördlich von Erfurt“. Vorhaben ent-
spricht Grundsatz G 4-28 RP-MT. Verweis auf Alternativstandorte und Eignungsräume für 
Freizeiteinrichtungen entsprechend Erläuterungsbericht FNP. 
Im Zuge der Planung wurde eine «Übersicht untersuchter Caravanstandorte 2004-2017» 
zusammengestellt und zur Begründung zur FNP-Änderung hinzugefügt.  
Genannte Alternativen betreffen Zeltplätze, benannte Eignungsräume  betreffen Großein-
richtungen der Freizeitinfrastruktur mit erheblichen Verkehrsaufkommen (Open Air Kon-
zerte, lärm- und flächenintensive Freizeitnutzungen mit hohen Besucheraufkommen, ggf. 
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erheblichen Umweltbelastungen). Dies bezieht sich nicht auf Caravanplätze, diese lassen 
sich nicht an diesen Standorten entwickeln bzw. sind auch nicht dafür vorgesehen.  

Obere Immissionsschutzbehörde: Auswirkungen auf den Menschen sind zu prüfen. Eventu-
elle Lärm- und Geruchsquellen bzw. sonstige störende Einwirkungen sind aufzuzeigen, zu 
erläutern und ggf. Maßnahmen zur Vermeidung zu treffen.  
Im Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan DIT673 „Caravan- und Campingplatz Erfurt-
Dittelstedt“ wurden eine Schallimmissionsprognose erarbeitet, mit dem Ergebnis, dass 
durch den Caravan- und Campingplatz keine normativen Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind. Es wird weiter auf im Planvollzug zu realisierende Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen abgestellt. 

Bewertung von Konflikten in der Umweltprüfung wie Beeinträchtigungen durch den Cam-
pingplatz auf angrenzende Wohnbebauung sowie durch landwirtschaftliche Nutzung auf 
den Campingplatz. 
Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB wurde zur Wahrung der Belange des Umweltschutzes im 
Bauleitplanverfahren zur FNP-Änderung eine Umweltprüfung durchgeführt und die Ergeb-
nisse in einem Umweltbericht zusammengefasst. 

Untere Denkmalschutzbehörde: Im Plangebiet wurden Bodenfunde verifiziert. Verweis auf 
mögliche Bodendenkmale. Eingriffe in den unterirdischen Bauraum müssen denkmalrecht-
lich erlaubt werden. Verweis auf Schatzregal des Freistaates Thüringen. 
In die Begründung zur Planung wurde unter Punkt «4.1 Denkmalschutz» ein entsprechen-
der Hinweis aufgenommen. 

Untere Umweltbehörden: Lage im Bereich eines Kaltluftentstehungsgebietes. Anforderun-
gen an Bepflanzung und Versiegelung für den besseren Kaltluftfluss. Das gesamte Plange-
biet ist einzuebnen. Lufthygienische Anforderungen. In Bezug auf Lärmschutz stellt der 
geplante Caravan- und Campingplatz eine nicht genehmigungsbedürftige Anlage gemäß 
§ 22 BImSchG dar. 
Im Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan DIT673 „Caravan- und Campingplatz Erfurt-
Dittelstedt“ wurde ein Artenschutzgutachten, eine Baugrunduntersuchung, ein Grünord-
nungsplan sowie eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung/ Umweltbericht erarbeitet, 
mit dem Ergebnis, dass durch den Caravan- und Campingplatz keine normativen Beein-
trächtigungen zu erwarten sind. Es wird weiter auf im Planvollzug zu realisierende Ver-
meidungs- und Minderungsmaßnahmen abgestellt. Im Weiteren Verweis auf das parallele 
Verfahren zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan bzw. auf örtliche Genehmigungsver-
fahren von Bauvorhaben. 

Von Naturschutzverbänden geäußerte Hinweise zu den Umweltbelangen, insbesondere: 

Lage an stark frequentierten Hauptverkehrsstraßen. Lärm und Schadstoffbelastung für An-
wohner und Urlauber. Gartenbaufläche soll genutzt werden. Erhaltungszustand geschütz-
ter Arten wie Zauneidechse, Fledermäuse. Standards hinsichtlich umweltverantwortlichen 
und nachhaltigen Wirtschaftens beim Betrieb des Caravanplatzes. 
Im Stadtgebiet wurden verschiedenste Standorte auf Realisierbarkeit untersucht, der 
Standort ist geeignet und das Vorhaben umsetzbar. Das Plangebiet stellt gegenwärtig fak-
tisch eine Gewerbebrache dar. Im Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan DIT673 „Ca-
ravan- und Campingplatz Erfurt-Dittelstedt“ wurden eine Schallimmissionsprognose, ein 
Artenschutzgutachten, eine Baugrunduntersuchung, ein Grünordnungsplan sowie eine 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung/ Umweltbericht erarbeitet, mit dem Ergebnis, dass 
durch den Caravan- und Campingplatz keine normativen Beeinträchtigungen zu erwarten 
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sind. Es wird weiter auf im Planvollzug zu realisierende Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen abgestellt. 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit abgegebene Stellungnahmen: 

Widerspruch zum Vorhaben. Verweis auf andere Standorte. Zerstörung und Beeinträchti-
gung des Dorfcharakters. Erhöhte Lärmbelästigung und Verkehrsaufkommen. Wohnquali-
tät benachbarter Grundstücksanlieger beeinträchtigt. Boden darf nicht verändert werden. 
Zweckentfremdung von Ackerland. Belästigung durch Lärm, Staub und Gerüche durch 
Landwirtschaft. Wunsch nach weitgehend unberührter Natur. Verweis auf zahlreiche Tier-
arten. Einschränkung des Lebensraumes dieser Tiere. 
Im Stadtgebiet wurden verschiedenste Standorte auf Realisierbarkeit untersucht, der 
Standort ist geeignet und das Vorhaben umsetzbar. Das Plangebiet stellt gegenwärtig fak-
tisch eine Gewerbebrache dar. Im Rahmen des Verfahrens zum Bebauungsplan DIT673 „Ca-
ravan- und Campingplatz Erfurt-Dittelstedt“ wurden eine Schallimmissionsprognose, ein 
Artenschutzgutachten, eine Baugrunduntersuchung, ein Grünordnungsplan sowie eine 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung/ Umweltbericht erarbeitet, mit dem Ergebnis, dass 
durch den Caravan- und Campingplatz keine normativen Beeinträchtigungen zu erwarten 
sind. Es wird weiter auf im Planvollzug zu realisierende Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen abgestellt. 

Aufenthalt von Arbeitskräften in Kleintransportern bzw. Caravans aus dem Ausland. Si-
cherheitsbedenken wg. Campern. 
Für das mit der FNP-Änderung geplante Sondergebiet der Erholung ist maßgeblich, dass 
das Gebiet dem zeitweiligen Freizeitwohnen in speziell hierfür eingerichteten Gebäuden 
und Anlagen dient. In Bezug auf konkrete, weitergehende Regelungen Verweis auf nachfol-
gendes Planverfahren DIT673 „Caravan- und Campingplatz Erfurt-Dittelstedt“ bzw. auf ört-
liche Genehmigungsverfahren von Bauvorhaben. 

Schlechter Straßenzustand, Verdacht, dass Straße saniert werden muss, von Anliegern zu 
zahlende Straßenausbaugebühren. Beeinträchtigung der Bushaltestelle. Verlust von wert-
vollen Garagen. Zufahrt liegt auf stark befahrenem Feldweg. Löschwasserversorgung.  
Kein Eingang in den FNP, dieser regelt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen. Ver-
weis auf das nachfolgende Planverfahren DIT673 „Caravan- und Campingplatz Erfurt-
Dittelstedt“ bzw. auf die örtlichen Genehmigungsverfahren von Bauvorhaben.  

Frage zur Abwasserproblematik. Aufkommen der Kosten dafür. 
Der FNP regelt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen. Eine geordnete Abwasserbe-
seitigung kann bei der weiteren Umsetzung von Vorhaben grundsätzlich sichergestellt 
werden. Der Entwässerungsbetrieb wurde beteiligt. 

2 Begründung der Auswahl der Planung aus den in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten 

Seit längerem wird an der Standortsuche für Camping- und Caravanplätze im Gebiet der 
Landeshauptstadt Erfurt intensiv gearbeitet. Bisher konnte kein geeigneter umsetzungsfä-
higer Standort gefunden werden. Aktuell gibt es einen Investor, der bereit und in der Lage 
ist, einen solchen Camping- und Caravanplatz zu entwickeln und zu betreiben. Es liegt vom 
Vorhabenträgers ein Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanver-
fahrens nach §12 BauGB zur Errichtung eines Caravan- und Campingplatzes in Erfurt-
Dittelstedt vor. Eine vergleichbare umsetzungsfähige Fläche steht zur Errichtung eines 
Caravan- und Campingplatzes derzeit nicht zur Verfügung. 
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